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Don den Ehrenzeichen.

I. Abs ch n -i t t.
Von de» inländischen Orden.
X

Von dem Militär - Maria - Theresien - O rd en.

^ tz. 14602.

us besonderer Zuneigung für den Stand deS Militärs und um die so vielfältig bewie - Entstehung des Orden»,

jene Treue , Tapferkeit und Klugheit desselben vorzüglich zu belohnen , wurde im Jahre 1768 UAeU)öchsteEntschla6ungvom

von allerhöchst ihrer Majestät der Kaiserin « Maria Theresia ein Ehrenzeichen  ge - Hkth. «mro -Apr. s >, . 6,5 .s;

stiftet , welches den Nahmen »M i l i tär i s ch e r M a r i a - T h e r e s i e n - O r d e n« erhielt.
H. 1460H.

Der Orden theilt sich nach dem militärischen Verdienste  in d r s y C l g ssen , Emtheiumg des Ordens i»
nähmlich : in Großkreuze , Commandeurs und Ritter.  Elass -n;

h. 14604.
Alle Generale , Stabs - und O b e r - Offi c i e r e der gesammten österreichischen wer zur Erwerbung d«v Or-

Armee , ohne Unterschied der Religion , des Standes oder sonstigen Verhältnisse , sind zur Er - gcewn-u -st ; ^

Werbung dieses Ordens geeignet , wenn sie eine solche herzhafte T h a t mit a u s g e z e i ch.-
ne t e r Klugheit , Tapferkeit  und aus einem selbst eigenen inneren  A u r r i s-
b e unternehmen und ausführen , welche ein jeder Officier von Ehre ohne den geringsten Vor¬

wurf hätte unterlassen können.
Gleichen Anspruch geben auch kluge , für den Kriegsdienst ersprießliche

Rathschlage,  welche Ober - Officiere nicht nur an Händen gegeben , sondern auch mi : be¬
sonderer Tapferkeit und mit Muth ausführen geholfen haben.

Uebrigens müssen auch diese Rathschlags und Thaten für den k. k. Waffenruhm und
das Beste des allerhöchsten Dienstes von erheblicher Wirkung seyn ; was aber selbst bey un¬

glücklichen Gefechten Statt haben kann , weil gerade in diesen Fällen der Ober - Officier mit
ruhiger Besinnung , ungestörter Klugheit , unerschütterlichem Muthe und außerordentlicher
Anstrengung , wo nicht das Verlorne wieder zu ersetzen , doch weiteren nachtheiligen Folgen
Einhalt zu thun sehr oft vermögend ist.

Ganz vorzügliche Herzhaftigkeit und Tapferkeit , vereinbaret mit einein hohen und höhe¬
ren Grade einer außerordentlichen Fähigkeit in Erfindung , und einer außerordentlichen Klug¬
heit in Ausführung wichtiger oder sehr wichtiger Kriegsunternehmungen von mehr oder min¬
der großein Erfolge geben Anspruch auf die Commandeurs - oder Großkreuz - Würde.

Hieraus ergibt sich von selbst , daß , wenn ein Ordensritter oder Commandeur mit einer
neuen , jenem ganz gleichkommenden That sich auszeichnet , mit welcher der eine das Ritter¬
und der andere das Commandeur - Kreuz erworben hat , beyde ihre Verdienste zwar sehr ver¬

mehren und sich zu einer schnelleren Beförderung , so wie zu anderen Belohnungen geeignet
Band xv . ^
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machen , daß aber gleichwohl dadurch der Ritter das Commandeur - , oder der Commandeur
das Großkreuz anzufprechen nicht befugt sind , weil diese höheren Ehrenstufen die vorhin er¬

wähnten höheren Grade der Verdienstlichkeit unumgänglich erfordern.
§. 14606.

Ordens -PensEn - Bey der Errichtung dieses Ordens hat die höchstselige Stifterinn 160,000 st . jährlicher

3, . . v >.'4s. im Jahre 17HZ aber statt dieser Summe ein Capital von 2,260,000
Gulden bey dem Wiener Stadt - Banco zu 5 vom Hundert anlegen lassen , welche Zinsen

bald darauf auf 4 vom Hundert herab gesetzt wurden . Die daraus entstandene beträchtliche

Verminderung der anfänglichen Ordenseinkünfre zog die Folge nach sich, daß mehrere Or-
densglicder ihre statutenmäßige Pension entweder ganz oder den clnssenweise erhöheten Betrag
derselben entbehren mußten.

Um diesem abzuhelfen , ist späterhin , durch eine feyerliche Stiftungsurkunde , der Ordens-
Cassa eine neue jährliche Zulage angewiesen worden , welche, sammt den Interessen von dem

Stamm -Capitale , hinlänglich ist und bleibt , nebst den Witwen - Pensionen und hen übrigen norh-

wendigen Ordensausgaben die Vertheilung folgender Pensionen zu bedecken und sicher zu stellen:
rstens : Für die Classe der Großkreuze acht Pensionen,  jede von 1600 fl.
2tenS : Für die Classe der Commandeurs sechzehn Pensionen,  jede von

800 fl.
3tens : Für die erste Abtheilung der N i tt e r - Ela sse Ein hundert Pen¬

sionen,  jede von 600 Gulden , und für die zweyte Abtheilung dersel¬

ben  eine gleiche Anzahl der Pensionen,  jede von 400 Gulden.

Die Ordens,Pensionen wer¬
den dey der gebeimen Hof- und
Staats - Kaistelleu ausl -ezahlc.
Arth . am26 . Oct . 6>6.

), » rr . IuN . 8i9 . Äl ioys
UNd >2,3.

'> II . Jul . 6>9, M 56 ĵ,

tz. 14606., j
Diese Pensionen werden bey der Cassa der k. k. geheimen Hof - und Staats - Kanzelley,

welche das Ordensgeldcr - Geschäft besorget , ausbezahlet.
Es steht daher jedem Theresien - Ordensritter und jeder Ordenswitwe frey , wegen Er-

folglassung ihrer jährlichen Ordens - Pensions - Beträge mit ihrer eigenhändig unterschriebenen
Quittung entweder selbst , oder mittelst ihrer Bestellten an den jeweiligen Theresien - Ordens-

Schatzmeister oder in dessen Verhinderung an den Ordens - Greffier sich zu wenden.
Damit aber die in den Provinzen befindlichen Ritter und Witwen , welche ihre Or¬

dens - Pension nicht persönlich in Wien erheben können , und sich keines Bestellten bedienen,
die Erleichterung in Ueberkommung ihrer Pension durch Verlags - Quittungen fortan genie¬

ßen , haben dieselben diesen ihren Wunsch , und die Kriegs - Cassa , aus welcher sie ihr « Or¬
dens - Pension zu beziehen wünschen , einzurcichen , und damit alle Jahre dergestalt fortzu¬

fahren , daß das betreffende General - Commando dieselben , nach vorheriger Sammlung und
nahmentlichen Consignirung , mit Anfang des Monathes October bey dem Hofkriegsrathe
unfehlbar einlangen machen kann , um in den Stand gesetzt zu seyn , den Ordens - Pensioni¬
sten ihre dießfallsigen Genüsse wenigstens in den ersten Tagen deS Monathes November zu¬
kommen zu machen.

Damit die Quittungen über die Theresien - Ordens - Pensionen durchgängig eine Gleich¬

förmigkeit haben , so wird hierzu das Formular einer solchen Quittung geliefert.
Uebrigens versteht sich von selbst , daß sämmtliche Quittungen der Ordensritter sowohl,

als der Witwen , zur Bestätigung der E .ristenz und des Aufenthaltes , von der betreffenden

Militär - Behörde , oder , wenn in dem Aufenthaltsorte der Partei ) kein Militär - Static -ns-
Commandant befindlich ist , von der Ortsobrigkeit unter Bedrückung des Amtssiegels cora-
misirt seyn müssen , und es hat die Militär - Behörde sowohl , als die Kriegs - Cassa , genau

darauf zu sehen , daß die Quittungen der Parteyen mit der Unterschrift , der Ubication und

und dem Datum versehen seyen.
h. , 4607.

Die Ordens - Penstons - Quittungen müssen gestämpelt seyn ; weil aber bey der Armee

keine Stämpelbogen zu bekommen sind , so ist der klassenmäßige Stämpelbetrag in dieOpe-
UNd 4? b6>
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rarions - Kriegs - Cassa abzuführen , wo sodann gegen Einziehung der Quittung der Pensions-
Genuß , jedoch aber immer nur in der Valuta der Einlösungsscheine , bezahlet wird ..

§. 14608.
Es gebühren hierauf keine Theuerungs - Gehalts - Zuschüsse.

tz. 1460 ^.
Die vorbestimmte Anzahl von Ordens - Pensionen hat keinen Bezug auf die Ordensmit¬

glieder selbst , weil in den Orden so viele Großkreuze , Commandeurs und Ritter ausgenom¬
men werden können und sollen , als sich nur immer hierzu wahrhaft Würdige zeigen werden.

Nur haben die Ordensglieder aller drey Classen , sobald die bestimmten Pensionen sammt-

lich vertheilet sind , den Zeitpunkt abzuwarten , in welchem sie in ihre klassenmäßige Pension
ein - oder vorrücken können.

Sollten die für die Großkreuze und Commandeurs bestimmten Pensionen sammtlich ver¬
theilet seyn , und ein mit Pension versehener Commandeur in die Classe der Großkreuze,
oder ein mit Pension versehener Ritter in die nä'hmliche , oder in die Commandeurs - Classe

befördert werden , so haben dieselben die Pensionen ihrer voriger Classen so lange beyzubehal-

ten , bis ihnen durch eine Pensions - Erledigung in der höheren Classe die höhere Pension zu
Theil werden kann.

h. »4610.
Die überzähligen Commandeurs , die schon früher im Besitze des Kleinkreuzes , aber nicht

in dem Genüsse der Pension waren , haben , bis sie in die k̂lassenmäßige Pension von acht

hundert Gulden einrücken können , einstweilen jene Pension zu genießen , die ihnen nach ih¬
rem Range als Ritter gebührt.

Ganz in dieser Gemäßheit sind auch die Ordenswitwen zu behandeln.
h. »4-4»i.

Die mit Pensionen betheilten Maria - Theresien - Ordensritter sind , selbst wenn sie über

drey Jahre im Auslande verbleiben , nicht so , wie es bey den pensionirten Officieren geschieht,
ihrer Pension verlustig , sondern solche wird ihnen von dem Tage des Uebertrittes in die k. k.
österreichischen Staaten wieder flüssig gemacht . ^

Um aber hierbey die ordnungsmäßige Behandlung eintreten lassen zu können , ist es

nothwendig , daß in der einzureichenden Urlaubs - Consignation immer ausdrücklich bemerket
werde , ob das betreffende Individuum in dem Genüsse der erwähnten Ordens -Pension stehe.

Eben so finden die zur Zeit des gewesenen französischen Krieges bestandenen Ausnahmen
für die Alt - Franzosen , die Piemonteser und die Venetianer nun nicht mehr Statt , und es

sind solche als Ordensritter nach den allgemein bestehenden allerhöchsten Anordnungen zu be¬
handeln , wie diese in Rücksicht auf ihre anderweitigen , im Auslande bewilliget gewesenen

Pensionen bestehen.
§. 14612.

Die Officiere der Landwehre und der sonstigen in den Zeiten der Gefahr errichteten Lan-

Lesvertheidigungs - Corps , welche den Militär - Maria - Theresien - Orden erhalten , haben die
Emolumente dieses Ordens gleich den Officieren der aktiven Armee und deren Witwen zu
genießen.

j . 146»3.
Eine Maria - Theresien - Ordensritters - Witwe kann sich ihre Ordens - Pension bey einer

wieder eingehenden Militär - Ehe für den Fall ihres abermahligen Witwenstandes reserviren,

wo ihr solche sodann von dem Tage ihres abermahligen Wttwenstandes ohne Anstand flüssig
gemacht werden wird.
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Auf die Ordens - Pensionen
gebühren keine Theueiungs-
Zuschüsse.
Hkth. am3 . Sept. 8 -5. v5,85.

Wie viele Ritter den Orden
erlangen können.
Hkth. am 3o. Apr. 8n . O 25.j5.

2n welche Pension die über¬
zähligen Commandeurs ein¬
rücken.
Hkch. amrb . Res . 8,5 . zr-jgl !.

Behandlung der im Aus¬
lands beurlaubten Ordensrit¬
ter rücksichtlich der Pensions-
Gebühr.
Hkth. am 9. Scpt . 3,5 . Ll 3>8.j.

» » 3l . Dec . 6 >g. K58ii.

Wie die Landwehr - Offikie»
re und deren Witwen mir der
Ordens - Pension zu behandeln
sind.
Hkth . am 9. Dec - 8^9. O

und »743.

Eine Maria »Theresien-Or-
densritterS - Witwe kann bey
Eingehung einer - , Militär-
Ehe sich die Ordens - Pension
reserviren.
Hkth.am >6. Dec . 8 ,6.3l 6, 8 -.
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Beschreibung dcS Ordens-
jcichsns.
Hklh. a»l 3o. Apr . 6 >i . 6 , SH5.

Wie d,S Ordensjcichcn an
der Uniform -u tragen ist.
Hfth . am i5 . Feb . 6,5 . n 8.j5.

Welche Bcdingnisse enor-
kerlich sind , um m ben Or¬
den ausgenommen ziürcrden;

Befcke.' jlung L. r ordenS-
tkür ?igcn Th .,l;

Herstellung dcS Beweises
der srl 'ens '.viirSiqenThat durch
Lugenjeugen;

i'.' orauf b. n Ser Zeugenschaft
rsriüglich zu sehen ist;

L-VM . Hauptstück . 1. Abschnitt

Formulare zur Abguirtirung dev Maria - Theresien - Ordens - Pension.

O. u i L L n n g
über . . . . fl. . . kr. , welche der Gefertigte als seine vom . . . . bis . . . . verfallene
Maria - Theresien - Ordens - Pension aus den Ordensgeldern von der geheimen Hof - und

Staats - Kanzelley, - Cassa Empfangen zu habe » / hiermit bestätiget . Li ^ n . den . . . .

O. u i L t un g
über . . . . fl. . . kr. , welche die gefertigte Witwe des verstorbenen General - Majors N . N.

und Maria - Theresien - Ordensritters ( Commandeurs , Großkreuzes ) , als die ihr statuten¬
mäßig zukommende Hälfte der von demselben genossenen Ordens - Pension vom . . . bis . . .

aus den Geldern des Maria - Theresien - Ordens durch die geheime Hof - und Staats - Kanzel-
ley-  Cassa richtig empfangen hat . 8iZn . den . . . .

H. 145»4-
Das Ordenszeichen  bestehet in einem g old e n e n , weiß emaillieren,

achteckigen Kreuze,  dessen Mittelschild auf der einen Seite die  Nah¬
men der Stifter m i t e ine m L o r b e r k r a n z e , auf der anderen Seite  aber

das e r z h e r zog l ich österreichische  W a p en  mit der Umschrift
vorstellet , welches die Großkreuze an einem ponceaurothen , in der Mitte mit einem weißen
Snvifen versehenen breiten Bande von der rechten zur linken Schuller, , — die Comman¬
deurs um den Hals , — die Ritter hingegen eben ein solches , jedoch kleineres Kreuz , an
einem schmäleren Bande von den nähmlichen Farben auf der linken Brust tragen.

§. 14616.
Jedes Mitglied dieses Ordens kann sich zwar mehrere derley Ordenszeichen selbst ver¬

fertigen lassen , an der Uniform darf aber ein solches nicht anders , als in der ursprünglich

von allerhöchstseiner Majestät verliehenen Form , und zwar an einem vorschriftmäßigen Ban¬
de , getragen werden.

§. 14616.
Um in den Maria - Theresien - Orden ausgenommen zu werden , sind die nachfolgenden

wesentlichen Bedingnisse erforderlich , u-nd zwar:

Erstens : Mug die ausgeübte tapfere That , welche das Recht zu dem Orden gibr , zu¬
reichend beschrieben,

Zweytens : die Beschreibung mit hinlänglichen Beweisen versehen seyn.

h. 1461^.
Die B e sch r e i b ung der 0 r d e n s w ü r d i g en That  muß von dein Ordens -Can-

ditaten klar und deutlich  bewerkstelliget ; alle wesentlichen Umstände der Zeit , des Or-
res , der Veranlassung , der wirklichen Ausführung , der hierzu gebrauchten Mittel und des
endlichen Erfolges müssen sehr genau , sehr bestimmt und vollkommen richtig dargestcllet , alles
Dunkle , Zweydeutige , alles nur im Geringsten Uebertriebene muß um so sorgfältiger vermie¬

den werden , weil jede entdeckte Spur davon , weit entfernt , die Erlangung des Ordens zu
erleichtern , solche vielmehr erschweren oder ganz vereiteln würde.

§. 14618.
Die so beschaffene Beschreibung muß aber re ch r s be st a nd i g erwiesen und außer al¬

lem Zweifel gesetzt werden.

Weil sie Thathandlungen enthält , so können für deren Wahrheits - und Sicherheitsbe-
stät '.gnng keine anderen Beweise als durch Augenzeugen  geführt werden.

H. 14619.
Bey dieser Zengenschaft muß sich aber nach Unterschied der Fälle gerichtet , und beson»

ders darauf gesehen werden , ob der probeführende General oder Ober - Officier zur Zeit , als
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er sich durch seine Tapferkeit und kluge Veranstaltung hervor zu thun die Gelegenheit erhal¬
ten hat , unter eines Anderen Commando gestanden sey, oder selbst das Commando geführet habe.

Zn dem ersten Falle ist von dem commandlrenden Officiere das Zeugniß einzuhohlen,
und der Thatbestand sowohl von demselben , als von fünf anderen Ober - Officieren mit ihrer

Handunterschrift und Petschaft zu bestätigen , in der letzteren Ermangelung aber sind für je¬
den als Zeuge abgehenden Ober - Officier zwey Unter - Officiere oder Gemeine anzunehmen.

H. 14620.
Sollte aber der commandirende Officrer sich mit der Unwissenheit des Vorganges ent¬

schuldigen , oder abwesend und verhindert seyn , so sind in diesem Falle das Zeugniß und die
Unterschrift von sechs Officieren oder von Unter - Officieren oder Genreinen , die der Action
beygewohnek haben , erforderlich.

tz. »4621.

Könnten aber nicht so viele Zeugen , als in den vorstehenden Paragraphen vorgeschrie¬

ben sind , aufgeführet werden , so sind in der Tchatbeschreibung die Umstände desto genauer zu
bezeichnen , und die Augenzeugen um die Unterschriften ihrer Aussage anzugehen.

H. 14622.
Die auf vorbesagte Art ausgsfertigten Zeugnisse und Nitterproben sind sodann , nebst

dem Lxeeies kaeti , dem dem Ordens - Capitel präsidirenden Großkreuze verschlossen zuzusenden.
H. 14623.

Da es sich auch fügen dürfte , daß etwa einige der österreichischen Generale und Ober-

Officiere bey Bundesgenossen den dorrigen Feldzügen beywohnen , so wäre es unbillig , wenn
denselben die Gelegenheit , zu diesem Orden zu gelangen , dadurch entzogen würde.

Wenn dieselben demnach bey einer der alliirten Armeen sich durch eine tapfere und kluge

Lhat auszeichnen , und deren Beschreibung gehörig documentirt einsenden , so wird hierüber
auf die nähmliche Art , als wäre die Lhat bey der österreichischen Armee vorgefallen , Ordens-

Capitel gehalten , das Factum untersuchet und beurtheilet , auch der Ordens - Candidat , wenn
er würdig befunden wird , in den Orden ausgenommen werden.

H. 14624.
Da keinem Ober - Officiere vom höchsten bis zum letzten Range , welcher sich durch eine

besondere Lhat des Ordens würdig gemacht zu haben glaubt , verwehret oder das geringste

Hinderniß in den Weg gelegt werden soll , deßhalb den gehörigen Beweis beyzubringen , so
macht sich derjenige schwer verantwortlich , welcher aus Leidenschaft , Mißgunst oder anderen
Nebenabsichten , als Augenzeuge einer tapfer und ruhmvoll ausgeführten Lhat , seine Bestä¬

tigungsunterschrift dem Ordens - Candidaten verweigerr , und dadurch die Belohnung seines
wirklich geleisteten Dienstes zu hindern sucht.

In einem solchen Falle ist jeder Ordens - Candidat berechtiget , von dem Augenzeugen

eine schriftliche Erklärung über die Ursache seiner Unterschriftsverwejgerung durch die dem letz¬
teren Vorgesetzte Behörde abzufordern , welche Erklärung , sammt dem Gutachten dieser Be¬
hörde , dem damahlö eröffneten Ordens - Capitel übersendet werden soll.

h. 14226.

Wer hingegen aus leichtsinniger oder wohl gar eigennütziger Gefälligkeit , oder aus was
immer für anderen unreinen Beweggründen als Augenzeuge , der er wirklich nicht war , ein
Zeugniß abgibt ; wer eine des Ordens würdig seyn sollende Lhat als wahr bestätiget , deren

Unwahrheit im Ganzen oder in wesentlichen Theilen ihm als wirklichen Augenzeugen nicht
unbekannt seyn konnte , der macht sich des Verbrechens eines Betruges schuldig , und har bey

dessen Entdeckung die hierauf gesetzlich verhängte Strafe unausweichlich zu erwarten.
§. 14626.

Aus eben dieser Ursache besteht auch die Vorschrift , daß in allen jenen Fällen , wo die
Ordens - Statuten in Ermangelung eines oder einiger Ober - Officiere an der vorgeschriebenen

Zeugenanzahl auch Unter -Officiere oder Gemeine als Augenzeugen gestatten , diese Unter -Officiere

was °zu geschehen hat,
wenn Ver conunandirende Of-

ficier sich mit Unwissenheit des
Vorganges entschuldigt;

wann die erforderliche Zeu¬
genanzahl nicht aufgebracht
werden könnte , so sind die Um¬
stände in der Thatbeschreibung
desto genauer zu bezeichnen;

dieisThatbeschrcibung und
die Zeugnisse sind an dasOr-
dens - Capltel einzusenden;

die bey einer alliirten aus¬
wärtigen Macht dicnendenGe-
nerale und Ober - Officiere ha¬
ben , wenn sie sich daselbst be¬
sonders auszelchnen , aufdlcsen
Orden allerdings Anspruch;

keinem Ober - Officiere vom

höchsten bis zum niedrigsten
darf irgend ein Hindernisi ni
den Weg gelegt werden , den
gehörigen Beweis zv seiner or-
denswürbigen That beyzubrin-
gcn;

Folgen bey einer fälschlich
als A ugenzeuge bestätigten or-
denswürdigen Tbat , derenUn-

wahrheit sich entdecket;

in den Fällen , wo statt Ober-
Unter - Officiere oder Gemeine

als Augenzeugen gestattet wer¬

den , müssen diese letzteren in
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Abwesenheit dtsOr - ens ' Gan-
didaten über die Wahrheit

ihrer abgegcdenenZeugenschaft
strenge vernommen werden ; .

um dasZeugniß der eigenen
Regiments - oder Eorps - In¬
dividuen für gültig ansehen
ju können , must der Srdens-
Candidat hinlänglich erwei¬
sen , dast jur Zeit der That
nur solche zugegen waren;

wodurch die ordenswürdi¬

ge That , welche die Lefrey-
ung oder Unterstützung einer
in Gefahr gestandenen Truppe
betrifft , bestätiget werden
muß;

wie sich der Sotnmandant,
unter dessen Befehlen die or¬
denswürdige That vollführt
wurde , wenn er kein Augen¬

zeuge gewesen ist , ju erklären
hat;

durch welchen Weg die Or-

Sensgesuche einlangen müssen;

Abhaltung des Ordens - Ca¬
pitols;

I .VIII . HauPtstück - I . Abschnitt.

oder Gemeine in Abwesenheit des Ordens - Candidaten vorgerufen , Hey deutlicher Vorlesung

des L^ eeies kaeti auf alle darin vorkommenden wesentl .chen Umstande aufmerksam gemacht,
und ernstlich befragt werden sollen , ob sie nach ihrem Gewissen , nach ihren Pflichten gegen
Gott und den Monarchen , die Richtigkeit der That und der angeführten Umstände als Män¬
ner von Ehre und als wirkliche Augenzeugen bestätigen können , oder nicht.

Ueberhaupt aber soll die Zeugenschaft von Unter - Officieren und Gemeinen nur dann
Statt haben , und für gültig angesehen werden , wenn die Ordens - Candidaten hinlänglich
erweisen , daß bey der Ausführung ihrer That die zur Zeugenschaft bestimmte Zahl von Ober-

Officieren , oder vielleicht gar keiner gegenwärtig war , folglich ihnen kem anderer Beweis ihrer

That ganz oder zum Theile möglich ist , als jener durch Augenzeugen von der Classe der Un¬
ter - Officiere oder Gemeinen»

tz. r 4527.
Wenn die Ordens - Candidaten zur Bestätigung ihrer That keine anderen Augenzeuge»

als jene von ihrem Regiments oder Corps anführen , so müssen sie , wenn diese Zeugenschaf-
ten als gültig angesehen werden sollen , hinlänglich erweisen , daß einzig und allein Indivi¬

duen ihres Regiments oder Corps bey der von ihnen vollbrachten That gegenwärtig und Ar»

genzeugen waren.
Ist aber auch eine andere Truppe mit zugegen gewesen , so müssen zugleich von dersel¬

ben Zeugenschaften beygebracht werden.
h. »4528.

Wenn die von den Ordens - Candidaten ausgeführte That die Befreyung oder die vor-

theilhafte Unterstützung irgend eines in Gefahr gestandenen Truppenkörpers betrifft , so muß
diese vorzüglich durch das Zeugniß des Commandanten der erretteten oder unterstützten Truppe
und von anderen Augenzeugen derselben bestätiget werden . x

Z. ,4539.
In den h. »4619 und »4520 ist angeordnet , daß , wenn die Ordens - Candidaten bey

Ausführung ihrer That unter eines Anderen Commando gestanden sind , hierüber besonders

dessen Zeugniß , nebst jenem von fünf anderen Ober - Offwieren , beygebracht werden soll.
Ist der Commandant kein Augenzeuge gewesen , und kann er folglich als solcher sein

Zeugniß nicht aussteüen , so hat er schriftlich anzuzeigen , ob die That mit den eingelaufenen
Berichten oder eingehohlten Erkundigungen überein stimmt , oder nicht , welches zu bewähren
selten unthunlich seyn wird , wenn die That bedeutend tst.

Sollte derselbe aber , wider Vermuthen , diese bestätigende Anzeige nicht abgeben kön¬

nen , so hat er solches , und die Ursache davon , ebenfalls schriftlich zu erklären.
Diese Bestätigung oder die so eben erwähnte Erklärung müssen die Ordens - Candidaten

ihren übrigen Zeugnissen beylegen , und in dem letzteren Falle ihre That vorzüglich durch das
Zeugniß desjenigen Ober -- Officiers bestätigen , welcher dem Commandanten im Commando
zunächst folget , und Augenzeuge der That gewesen ist.

h. 14530.

Die Stabs - und Ober - Officiere haben ihre Bittschriften um den Orden , nebst dem 89s-

eles l ^aoti und den erforderlichen Zeugnissen , durch das Commando ihres Regiments , oder

Corps , ihres Bataillons oder ihrer Compagnie , falls sie bey der Armee so vertheilet sind,

einzubesördern . Die Ordensgesuche der Regiments - oder Corps - Commandanten , so wieder
übrigen Generalität , müssen durch das Armee - , bey eingetretenem Frieden über durch das
betreffende Landes - General - Commando an ihre Bestimmung befördert werden.

tz. i 453 i.

Sind » ach voraus gegangener allgemeinen Kundmachung eines abzuhaltenden Ordeny-

Capitels sämmtliche Ordensgesuche eingelangt , so wird das Capitel am fest gesetzten Tage wirk¬
lich eröffnet . Der Zweck des versammelten Ordens - Capitels ist : Genaue
Untersuchung und richtige Beurt Heilung , ob die von den Orden,s - Can-
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didaten angeführten Lhaten , den bestehenden Vorschriften gemäß,
vollkommen erwiesen , dann ob sie des Orrdens und welcher Classe des¬

selben würdig sind.

Diese Untersuchung und Beurtheilung muß aber genau nach den bestehenden Vorschrif¬
ten , keinesmeges aber nach irgend einer eigenmächtigen willbührlichen Auslegung derselben ge¬
schehe.

Kommen Falle vor , auf welche die buchstäbliche Anwendung dieser Vorschriften gegrün¬
deten Zweifeln unterliegt , so sind solche dem Großmeister zur Entscheidung vorzulegen.

Die sammtlichen Ordensgesuche , mit ihren Sjiecies ib' aeti und Zeugnissen belegt , müs-
.sen allemahl und ohne eine Ausnahme unter den Ordensgliedern , aus welchen das Ordens-

Capitel zusammen gesetzt ist, wozu alle bey der Armee anwesenden Großkreuze , Commandeurs

und Ritter berufen werden , jederzeit aber , nebst dem Präses , dennoch wenigstens aus b Or¬
densgliedern bestehen soll , circuliren.

Jedem dieser Ordens - Capitels - Beysitzer muß es strenge Dienst - und Gewissenspflicht

seyn , die Ordensgesuche , ihre 8xeei68 IHü ihre Zeugnisse genau zu durchlesen , reiflich zu
untersuchen , über die Vorgefundenen Zweifel und Anstande seine Bemerkungen zu Papier brin¬

gen und dann erst dergestalt vorbereitet zur Votirung in dem Ordens - Capitel zu erscheinen , wo
sodann die Stimmen zu sammeln , und solche , sammt den instruirten Gesuchen , an den
Großmeister zur Entscheidung einzusenden sind.

h . 14532 .

Die bey jeder Promotion in den Orden aufgenommenen Ritter , Commandeurs und

Großkreuze haben von dem Datum der That , die sie des Ordens würdig gemacht haben , un¬
ter einander den Rang zu nehmen , wovon auch die Ein - und Vorrückung in die klassenmäßi¬

ge Pension abhänget . Aus diesem Grunde haben die Capitels - Beysitzer in ihrer Abstimmung
das Datum derjenigen That genau zu bemerken , wegen deren sie den Candidaten der Aufnah¬
me in den Orden würdig gefunden haben.

Nach diesen gesammelten Daten ist vor dem Schlüsse des Ordens - Capitels eine ordent¬
liche R an g s - L i sie zu verfassen und dem Großmeister vorzulegen.

h. i4533.

Ein jeder Votant muß auch , nebst der vorerwähnten Bestimmung des Datums , die
Hauptbeweggründe  schriftlich angeben , aus welchen er dem Ordens - Candidaten seine
bejahende  oder verneinende Stimme  ertheilet.

§. 14534.

Damit aber jedem Capitels - Beysitzer alle Besorgniß für Einfluß , Ansehen , Stand der
Ordens - Candidaten , für alle Gehässigkeiten und sonstigen unangenehmen Folgen benommen,

und ihm vollkommene Freyheit gesichert werde , seine Stimme lediglich nach bestem Wissen

und Gewissen abzugeben , ist Alles , was bey der Capitels - Versammlung vorfällt , in engster
Verschwiegenheit  zu halten , weil die geringste Verletzung derselben sowohl die Capi¬

tels - Beysitzer , als die Ordens - Beamten , welche die Votirungs - Bogen , so wie alle übrigen

den Orden betreffenden Schriften in dem Ordens - Archive aufzubewahren haben , einer stren¬

gen Verantwortung unnachsichtlich auSsetzen wird.
§. i4535.

Ein jeder General , Stabs - und Ober - Officier hat bey .dem Empfange dieses Ordens

einen Revers  auszustellen , womit er sich verbindlich macht , nie wider Seine Majestät und
Hvchstdero Thronfolger die Waffen zu führen ; in dem Falle aber , wenn er cs in feinen Ver¬

hältnissen gleichwohl zu thun angemessen fände , das Ordenszeichen für immer abzulegen , und
der damit verbundenen Genüsse verlustig seyn zu wollen.

h. 14536.

Der erworbene Orden mit der damit verbundenen Pension gehet bey jeder gerichtlichen

Cassation , durch welche ein Ordensglisd mir oder ohne Beybehaltung der Ehre , seiner Char¬
ge entsetzet wird , verloren.

Rang der in den Orden Ltts-
genommenen Individuen;

Hauptbeweggründe der be¬
jahenden oder verneinenden
Stimme eines Dotanten;

ivas die Ordens - Eapite (s-
Veysitzcr und OrdensSeamten
zu beobachten haben.
Hkth. am So. A'pr. gn,0r5 ^2.

Deym Empfange de- Or¬
dens auszustellende Reverse-
Hkth. am 2y-3 un. 3>5. N 239 ».

Dcrlusiignng des Ordens;
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lvüs ben D̂ienstsSsntlasslM-
gcn der Ordensinirglwder zu
teobachtün ist;

Die Maria - Theresien - Or-
rcusritter haben Zutritt bey
Hof gleich den Generalen;

Erhebung der Lrdensmit-
glieder in den Freyherrnstand;

wie sick die Staatsbehörden
beyZuschriften an die Ordens-
Individuen zu benehmen ha¬
ben;

das Ordenszeiche » kann ein
jeder OrdcnSbesitzer in seinem
Wapen und Siegel führen.
Hkth. am 3c>. Apr , 6>>. K räfS.

Beobachtungen bey demAb-
sterben einesOrdenönntgliedes.
Hkth . am 3.Marz 6-6. LI >34r.

» >>' 3>. Zan . g,ö . 3l .3- ,.

Abhaltung des Ordensfestss.
Hkth. um 3v. Apr , 3i e. 6 rögS.

Dis General - Ccmmanden
haben jährlich irbor die in ih¬
rem Bezirke lebenden Ordens¬
glieder Ausweise einzusenden.
Hkth. am 9. Zu» 8,, . v - ,776,

§. 1^ 537 .

Wenn hingegen ein Ordensmitglied seine Dienstesentlassung entweder mit oder ohne
Beybehaltung seines Militär - Charakters angesucht und erhalten hat , so verbleibt ihm der
Orden , nebst seiner Pension und dein Rechte , nach seinem Range in die seiner Ordens - Ctas-
fe bestimmte höhere Pension vorzurücken.

Nur tritt derjenige , welcher ohne Beybehaltung seines Militär - Charakters seine Dien¬
stesentlassung erhalten hat , von der Militär - Junsdiction ganz aus , muß aber als Ordens¬
mitglied den Gesetzen des Ordens fortan unterstehen.

h. »4536.
Die Maria - Theresien - Ordensritter haben an den Tagen , wo Ordensfeste gehalten

werden , gleich den Ordens - Troßkreuzen und Commandeurs , den Zutritt in die geheime

Rathsstube , und eben so genießen alle Besützer dieses Ordens den Vorzug , nicht nur bey den

Hoffesten und ordinären Appartements , sondern auch bey den Spiel - oder kleinern Apparte¬
ments , gleich den Generalen , eingelassen zu werden.

§. »453 g.

Jene Ordensmitglieder , welche es ansuchen , werden in die erbländische Freyherrnwür¬

de taxfrey erhoben.

h. »4640.
Wenn öffentliche Staatsbehörden an ein Ordens - Individuum etwas zu erlassen ha¬

ben , so ist demselben in dem dießfallstgen Erfuchfchreiben nebst den übrigen ihm etwa gebüh¬

renden auch noch der Ordensrirel beyzulegem

§. »464 ».

Die Ordensbesitzer selbst aber haben sich von ihrer Ordenswürde zu schreiben , und - sind

berechtiget , das Ordenszeichen in ihren Wapen und Siegeln zu führen.

§. »4642.
Das Absterben eines Maria - Theresien - Ordensmitgliedes muß dem k. k. Hofkriegsra-

the immer sogleich angezeiget , auch das Ordenszeichen und die Statuten müssen mit einge¬
sendet werden . In dem Falle ein verstorbenes Ordensmitgl '.ed eine .Oentive hinterläßt , ist auch

eine legalisivre Abschrift des Trauscheines , und zwar entweder , wenn solches ohne Verzöge¬
rung der gedachten Anzeige thunlrch rst , gleich mit dieser , oder widrigen Fans in möglich
kürzester Aeir naclfträglrch zu unterlegen , damit dadurch jede ungebührliche Erhebung der Or¬
dens - Pension vermieden wird.

tz. »4643.
Um das Andenken d ' Stiftung dieses Ordens zu verewigen , wird alle Jahre das

Orden  s fest  den »5ten October , als dem Festtage der heiligen Theresia , und zwar in Frie-

denszeiten in der Hosburgpfarrkirche zu Wien , zu Kriegszeiten aber in dem Haupt - Quar¬
tiere der Armee feyerlich begangen , wobey alle anwesenden Grofckreuze , Commandeurs und
Ritter dieses Ordens zu erscheinen haben.

Die General - Commanden haben bey dem sich nähernden Schlüsse jedes Militär - Jah¬
res den Ausweis aller in dessen Bezirk lebenden Ordensglieder ' , fo wie von deren Witwen,

nach den beysolgenden Formularen Nr . » und 2 an den Hofkriegsrarh dergestalt einzusenden/
daß solche zuverlässig bis Ende Septembers eines jeden Jahres dajelbst eintreffen-
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Formular Nr . i . N . N . G -neral -Com mando.

Ausweis

über alle in dem Bezirke des N . N . General - Commando ' s lebenden Ordensglieder des militärischen Maria - There¬

sien - Ordens für das Militär - Jahr »3 . welchen eine Pension auS dem Vermögen des Ordens bewilliget ist.

Anmerkung.  In der Rubrik Anmerkung  muß , wenn ein Ordensmitglied im Auslande sich befindet,

erklärt werden , auf welche höhere Bewilligung sich die Abwesenheit gründe , auf wie lange sie bewilligt sey , wann

ihre Dauer zu Ende gehe , und ob der Bezug der Ordens -Pension auf die bewilligte Zeit ins Besondere mit einer

allerhöchsten Genehmigung verknüpft sey , worüber die Verordnung umständlich anzuführen ist.

Formular Nr . 2. N . N . Gen eral -Commando.

Ausweis

über alle in dem Bezirke deS N . N . General - Commando 's lebenden Witwen der Mitglieder des Maria - There¬
sien - Ordens , welchen eine Pension aus dem Vermögen dieses Ordens bewilliget ist.

Wenn eine Ordenswitwe im Auslande lebt , muß in der Rubrik Anmerkung  alles das erklärt werden,

was schon oben bezüglich der im Auslande befindlichen Ordensglieder angeführt ist.

Band xvl
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L.

Von dem E lisabeth - The r e finnischen SLifLungskreuZe.

h. 14544.

Stiftungsurkunde von, ,7 . Die höchstselige Kaiserinn Maria Elisabetha  hat in ihrem Testamente die Errich-

tung dieser Stiftung  für 21 arme und bedürftige Generale und Obersten angeordnet , und
hierzu aus den Einkünften der in Ungarn gelegenen Herrschaft Ratzkove 8000 Gulden jähr¬

lich angewiesen . ^
Ihre Majestät die Kaiserinn Maria Theresia haben diese letztwillige Anordnung im

Jahre 1771 zur Ausführung gebracht , und zu dem vorerwähnten Betrage noch andere 9 ooo
fl. beygefügt , und in dem ferneren Anbetrachte , daß auf daS jährliche Erträgniß einer Herr¬

schaft nicht mit Sicherheit gerechnet werden kann , bey dem Wiener Stadt - Banco ein Ca¬
pital von 400,000 Gulden zu 4 vom Hundert unaufkündbar dergestalt anlegen lassen , daß

die hiervon jährlich abfallenden Interessen zu ewigen Zeiten ihrer Bestimmung verbleiben
sollen.

Damit aber diese Stiftung fortan gehandhabt werde , sind folgende , zur genauesten Dar-

nachachtung fest gesetzte Directiveu mit der allerhöchsten Sanction herab gelanget.

§. 14545.

Anfang der Stiftung ; Die Stiftung hat vom isten November 1771 anzufangen , und es sind die von dem

Capitale entfallenden Interessen halbjährig durch das Universal - Kriegszahlamt zu erheben;
auch ist die Verfügung zu treffen , daß jeder , welcher in dem Genüsse dieser Stiftung stehet,
den dießfallsigen Betrag aus der Kriegs - Cassa des Landes , wo er sich aufhält , ebenfalls von

halb zu halb Jahr beheben kann.

z. 14546.

jährlicher Stiftungsgenuß . Der Stiftungsgenuß theilet sich in d r e y C l a sse N, und zwar so , daß s ech s I N di-

Stiftungsurkunde vom -7 , viduen der ersten Classe  den Betrag von Eintausend Gulden ; acht I N di-

" ' viduen der zweyten Classe  den Betrag von achthundert Gulden,  und sieben

Individuen der d r i t t en C l a s se den Betrag von fünfhundert Gulden  jährlich em¬
pfangen.

§. 14547.

In Einlösungsscheinen ge- Diese Stiftungsbeträge wurden aber in Gemäßheit des Finanz - Patentes auf die Hälf-

kühren die StiftunMcträge ^ Einlösungsscheinen bestimmt , weil auch die Capitals - Interessen auf dem nähmlichen
nur zur Hälfte ; - . <

Fuße eingehen.

tz. 14548.

Beobachtung bey Besetzung So oft in einer von den drei ) Stiftungs - Classen sich eine Erledigung ergibt , hat der

der erledigten Stiftungs -Clas - s . s . Hofkriegsrath Seiner Majestät den Besetzungsvorschlag zur Genehmigung vorzulegen,

HM. am ü. Iun . 6, >. 032 . 8. woben jedoch weder auf die Nation , noch die Religion , sondern vorzüglich auf die Dienst¬
zeit , dürftigen Umstände , besonderen Thathandlungen , Blessuren oder andere Leibesgebre¬
chen Rücksicht zu nehmen ist.

Auch Ritter des Maria - Theresien - Ordens können diese Stiftung erlangen.

§. 14549.

Verfassung der Qualificati - ^ u ^n einen Elisabeth - Theresianischen Stiftungsplatzzu erlangen , haben die aspiriren-

ons - Eingaben . den Generale und Obersten die Qualifications - Eingabe nach dem folgenden Formulare zu ver-
Stiftungsurkunde vom 27. ,

Nov . 77, . fassen und emzurerchen.
Hkth,am >7. März 8. 5. Lr 1084.



1

Von dem Sanct - Stephans - Orden.

O-ualificaLions-Eingabe
über die zu einer Elisabethinisch .-Lheresianischen Stiftung aspirirenden Generale und Obersten.

33q

tz. 14660.
^eder in diese Stiftung aufgenommene General oder Oberst hat das StiftungS - Woher-das-Stif, -,ngsrr-„j

kreuz  an einem schwarzen Band-  öffentlich zn tragen , nnd solches in Wien aus den E -m- -" Wut , -

Hände » des jeweiligen Hofkrieg - rath - . Präsidenten , in den Landern aber von dem eomman-
direnden Generale zu empfangen.

h. 14661.
Ein der katholischen Religion zugethaner Stiftungsgenosse soll für die durchlauchtig - ^ SbliegettheitenderMltgl,«.

ften zwey Srifterinnen und den jeweiligen Landesfürsten täglich drey Vater unser und Ave
Maria b- th -n , ein Nichtkatholik aber jährlich drey Dne - t- n dem Invaliden - Institute ent¬

richten , und solche zur nächsten Kriegs - Cassa abführen.
tz. 14562.

All - Jahre - m . yten November , al « dem Fest - der heiligen Elisabeth , wird in der Au . , -l»-s

austiner - Hoskirche ein f-yerliche - Hochamt i» B -yseyn der in Wie » anwesenden Stiftung «-- Snfnmgsu -nmd- «»m >7.

genossen gehalten , und nach dem Tod - eines Stiftung - besitzer- katholischer Religion vier N. «-

heilige Messen gelesen , der dießfallsige Kostenaufwand aber , so wie die anderweitigen St,s-
tnngsb -dürfniff - von den bey den Stiftung - - Interesse « erübrigenden - oound rüch .chtl.ch
5o fl. bestritten.

O.

Von dem Sauet - Stephans - Orden . /

H. 14653.

Zur öffentlichen Erkenntnis ; und Belohnung der um den Staat und das Kaiserhaus 2rd -ns.Statu -e.n '°n. 6. Mav

sich erworbenen Verdienste hat die höchstselige Kaiserin » Maria Theresia  im Jahre

1764 diesen Ritterorden  gestiftet , und die hierzu entworfenen und genau erwogenen
Statuten mit dem Beysatze allergnädigst genehmiget , daß dieselben von allen OrdenSntrern

jederzeit genau beobachtet und gehalten werden , auch ihnen zu einer beständigen Richtschnur
dienen sollen.

Band xv.
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Benennung des Ordens und
der Besitzer desselben;

Abstufung der Ordenszeichen;

Anzahl der Ordensritter;

Rang der Srdensglieder;

ivelche Vorzüge auf den Or,
den Anspruch geben;

Beschreibung der Ordens-
Decoration;

das Geschlechtswapen kann
niit dem OrdenSzeichen ge-
schmücketwerden;

^ Benschaffung mehrerer Sr-
Ordens -Statuten v- m ü. May

7b-j.

tz. 14604.

Der Orden soll den Nahmen Königlich ungarischer Sanc t - Stephans-
Orden führen , und sonach sämmtliche Ordensglieder Ritter des heiligen aposto¬
lischen Königes Stephan genannt werden.

tz. 14555 .

Der Orden theilt sich nach dem Verdienste in drey Gattungen,  nahmlich in
Großkreuze , Commandeurs und Ritter.

h. 14556 .

Die festgesetzte Anzahl der Ritter dieses Ordens besteht in  Ein hundert,
worunter sich 20 Großkreuze , 3 o Commandeurs und 5o Ritter befinden.

tz. 14557.

Die Großkreuze gehen wegen ihrer Wurde allen übrigen , und die Commandeurs den
Kleinkreuzen vor.

Bey allen drey Abheilungen unter sich richtet sich der Rang nach der Zeit ihrer Auf¬
nahme.

Wenn an einem Tage Mehrere Ritter in den Orden aufgenommen werden , so gehet
derjenige dem anderen vor , welcher das Ordenszeichen zuerst erhalten hat.

H. 14553 .

Weil diejenigen , welche von altem und vornehmem Adel sind , und in den Erblanden

ansehnliche Stellen bekleiden , sich um den Staat verdient zu machen die meiste Gelegenheit

haben , über dreß auch , bevor sie zu solchen höheren Ehrenstufen gelangen , sich dazu durch
besondere Verdienste oen Weg bahnen müssen , so ist das Groß - und Commandeur - Kreuz
nach Gutbefinden des Großmeisters , und vorzüglich zMar diesen nach Beschaffenheit ihrer er¬
worbenen Verdienste , das Kleinkreuz hingegen dem übrigen wohlverdienten Adel als eine
öffentliche Belohnung  bestimmt.

§. 14564.

Da » Ordenszeichen  besteht in einem achteckigen , grün emaillirten,

mit einem goldenen Streifen umgebenen Kreuze , in dessen rothge-
schmolzenem Mittelschilde in einer goldenen , auf einem grünen Ber¬
ge aufgestellten Krone sich das apostolische silberne Kreuz mir den
Anfang  s b uchst a b en  lVl . I ', und d e r U m schr ift

befindet.  Auf der Kehrseite ist in einem weiß emaillirten Schilde in
einem Kranze von Eichenblattern die Inschrift

Die Großkreuze tragen das OrdenSzeichen an einem breiten , in der Mitte rothen , auf
beyden Seiten aber grünen Bande , von der rechten zur linken Schulter , und nebstbey noch
einen silbergestickren Stern auf der linken Brust , in dessen Mitte das Ordenszeichen an
emem Kranze von Eichenblättern sich befindet.

Bey Ordensfesten tragen die Großkreuze das Ordenszeichen an einer eigenen goldenen
Kette um den Hals.

Das von den Großkreuzen nur in der Größe verschiedene Ordenskreuz tragen die Com¬
mandeurs an dem Halse und die Ritter auf der linken Brust ; beyde hingegen an einem von
den nä'hmlichen oben bezeichnten Farben , jedoch schmäleren Ordensbands.

5. 14660.

Jedem Ritter ist gestattet , sein Geschlechtswapen mit dem Ordenszeichen zu verzieren,
und sich des auf solche Art geschmückten Wapens bey allen Gelegenheiten zu bedienen.

H. 14561.

Jeder Ordensritter kann sich, nach vorheriger Anzeige an den Ordens - Kanzler , welche

u.oürde mit dem königl . ungarischen Hof - Cancellariate immer verbunden bleibt , mehrere
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An der lUnifortii muß das

Ordenszeichen in.der ursprüng¬
lichen Form getragen werden.
Hkth . ain - 5. Feb . 3,5 . Li 845.

Das Ordenszeichen muß von
den Rittern jederzeit getragen
werden.
Ordens -Statuten vom 6. May

76g.
Was bey dem Tode eines

Ritters mit dem Ordenszei-
chen zu geschehen hat.
Ordens -Statuten vom 6. May

7k>4.
Wie sich diesifalls ben dem

Militär zu benehmen ist.
Hkrh. am S. März ö >S. M - 342.

Abhaltung des Ordensfestes;

Orb -nSj - ich-u b-ysch- ff-n ; immer muß dieser Orden aber NN der Uniform in seiner Ursprung.
1,-hcn Gestalt und an den, «»rschriftmäßigen Band - getragen werden.

§. I 45 tl2 .

Das Ordenszeichen haben di- Ritter , wie st- angelabet , beständig ju tragen , und -S
soll kölner von ihnen ohne dasselbe öffentlich erscheinen.

Z. »4563 .

Nach erfolgtem Absterben eines Großkreuzeö muß die Ordenskette an den Großmeister
übergeben , das Ordenszeichen der übrigen aber an den Ordens - Greffier übersendet werden.

Nur bey dem Militär findet dießfalls eine Ausnahme Statt , indem der Tod eirws

Ordensritters jeder Classe sogleich dem Hofkriegsrarhe angezeiget werden muß.
h. 14664.

Am Festtage des heiligen Königes Stephan  wird jährlich in der Hof-
burgpsarrkirche das Ordens fest  gehalten , wobey sämmtliche in Wien anwesende Ritter
in ihrer Ordenskleidung sich einzufinden haben.

tz. 14666.

^ie Kleinkreuze haben an den Ordensfestragen den Eintritt in die geheime Nathsstube,
wohin die Großkreuze und Commandeurs allezeit zu kommen berechtiget sind ; auch können
dieselben ohne Unterschied des Standes bey den Hoffesten und Appartements erscheinen.

tz. 14666.

Wenn ein mit dem Großkreuze begnadigter Ritter die wirkliche geheime Narhswürde
noch nicht besäße , so wird ihm dieselbe , so wie auch den besonders verdienstlichen Comman¬

deurs , den Kleinkreuzcn aber nach Umständen auch die Grafenwürde , das Baronat hinge¬
gen , wenn sie darum bitten , ta ^ frey errheilet.

h. 14667.

Der Orden selbst adelt den Besitzer zwar noch nicht , jedoch aber haben sich alle In¬

dividuen , wenn sie auch den Adelsiand nicht nachgesucht haben , des privilegirten Gerichts¬
standes für ihre Person zu erfreuen , welchen allerhöchstseine Majestät einen Ritterorden ver¬
liehen oder den Ritterschlag ertheilr haben.

H. »4668.

Bey Zuschriften von Seite öffentlicher Staatsbehörden an einen Ritter dieses Ordens
ist ihm , nebst den sonst gebührenden , auch der Ordenstitel beyzulegen.

tz. 14664.

Der Großmeister wird auch zu mehrerer Bezeigung der allerhöchsten Gnade und Zu¬
neigung die Großkreuze in an sie erlassenen Decreten mit der Benennung »Unsere Vet¬
tern«  beehren.

§. 14670.

Weil endlich die Belohnung nicht nur allein dem Verdienste , sondern auch der Geburt

und Würde angemessen seyn soll , so haben die Candidaten des Großkreiizes das Alterthum
ihres Geschlechtes wenigstens durch vier Grade mit genügsamen Proben darzuthun.

Zu dieser Ahnen probe  sind wohl die Grafen und Freyherren , aber auch jede

Gattung von Adel , welche in dem Lande , wo der Candidat her ist , Platz findet , geeignet.

v.

" Von dem Leopolds - Orden,

tz. 14671.

Um eine neue Gelegenheit zu erhalten , den österreichischen Unterthanen einen wieder - Ordens. Statuten vom.4.Iul.

höhlten Beweis der allerhöchsten Huld und Gnade zu geben , und diejenigen , welche sich L»v. '
durch besondere Verdienste um das Vaterland auszeichnen , hiervon durch öffentliche Merk-

Mahle zu versichern , haben sich Seine jetzt regierende Majestät Kaiser Franz der Erste

Vorzüge des Ordens;

mit dem Orden verbundene
Würde.

Ordens -Statuten vom 6. May
764.

Gerichtsstand , welchem ein

nichtadeligerOrdensbesitzer un¬
terstehet.

Hkth . am s . 2un . giS . ri sc>s.

Zuschriften von öffentlichen
Behörden an einen Ordens¬
ritter ;

Titulatur eines Großkreuzes
von Seite des Großmeisters ;

Ahnenprobe.

Ordens -Statuten vom 6 . May

764.
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chen;

Rang der Ordensglieder;

l' wodurch der Orden erwor¬
ben .werden kann;

2, .h» . 8° 8 -inen Entwurf d°r Statuteu , welch- zur Grundlage eines neue.. Orden - d.enen
soll n , - - . legen lassen, und da sie in der nachfolgenden Art genehmiget worden jmd , so .st
der alle-höchste WM - , daß diese Statuten oon allen Rittern de« neu -rr .q,t°t-n Orden«
jederzeit genau b-dbacht-t « erden , und ihnen zur beständigen Richtschnur dt-n-n sollen.

h. »4672.

Benennung des Ordens und Dieser Orden soll den Nahmen O e st e r r e i ch i sch ' ka i se r l i ch e r Le 0 p 0

der Besitzer desselben i sghxen , und sammtliche Glieder desselben R l t r e r d e s ^ e 0 p 0 s > r e N N L -
nannt werden.

§. »4673.

mengen -e. Der Orden b-st-ht nach M- ß b» V « d.enst̂ au« d r e y . a d - m ^ ^ ^ ^

dritte die Kleinkreuze.
H. 14674.

Di - Eraßkrenze gehen ihrer Würde wegen allen übrigen , und di- Lommandeur « den

^ ^ 7Ill7 'dr°y Abth-ilnng -n nn . -r sich richtet sich d°r Rang nach der Zeit ihrer Auf-

" ^ W -nn an einem Tage m-hrer- Ritter in den Orden ausgenommen w-rden , gehet der¬
jenige de.» anderen vor , welcher da« OrdenSzeichen zuerst erhalten hat.

H. 14675.

Nur jene können den Orden erhalten , welch- sich durch entscheidende Beweise von An¬
hänglichkeit an ihr Vaterland und a» den Land-SfÜrst-n , durch angestrengte -rf°lgr -,ch° ^ e-
nferungen , da« Wohl de« Staate « zu befördern , durch auSgeze.chnete, zum Besten de-

Allg-m-in-n wirkende und die Nation oerherrlich-nde Gelehrsamkeit , oder ^ nch an e. e gr °d
und a-m-innüuig - Unternehmungen auSg-zeichn-t haben , wobey ,-doch - u- °ruckl,ch -m ooll-
kourmen t»d-lft °g-r Wandel und unbescholtener Ruf zu -iu-m »nerlapl .chen B -d.ngn.ss- ge-
macht wird.

h. 14676.

Zur Aufnahme .u den Orden ist jedermann , ohne Unterschied de« Stande « , er mag
in unmittelbaren Civil - »der Militär - Staatsdiensten stehen, oder mehr , ts-
er die erforderlichen Eigenschaften besitzet, jedoch aber darf um denselben - ,n btttl .cheo . -
suchen nicht gestellet werden.

§. »4677-
DasOrdenszerchenbestehtin^

Streifen umgebenen , achteckigen , goldenen Kreuz e m dessen M r ^ e^
schilde die in einander verschlungenen Buchstaben , - ^ - ^
schr ift  6 / //rs/v/o « sich befinden ; die K e h r s e r e e
schildes ist weiß , mit einem goldenen Erchenkranze umge  n .
zurAufschrist den Wahlspruch des hochstieligen Kaiser eopo ^0 ^

r. r " . . ^ „ z N

Zwischen jedem der vier Lheile des Kreuzes erschernen dr ey ^ ^ ^ me
Ei chen fruchten,  welche sich gegen die beyden Außenseiten ucigur.
schwebt als Schleifring die Österreichische Kaiserkrone. ^ . . .

Die Großkreuze tragen das Ordenszeichen an eurem rothen , mit weißen Randstreifen

versehenen Bande , von der rechten Schulter naa) der lmren Sette -era g Brust/
Dieselben tragen nebst dem einen achteckigen, silbergestickren̂ rern aus

in dessen Mitte das oben beschriebene Ordenskreuz enthalten ist. . um
Bey Ordensfesten tragen die Großkreuze das Ordenskreuz an einer g

den Hals.

wer zur Aufnahme in den
Orden geeignet ist:

Beschreibung der Ordens-
Decoraticn;



Von dem Leopolds - Orden. 343

Das mit den Großkreuzen nur der Größe nach verschiedene Ordenskreuz rragen die Com¬
mandeurs an einem zwey Zoll breiten Ordensbands um den Hals , und die Ritter das noch
kleinere Ordenszeichen an einem neun Linien breiten Bande auf der linken Brust.

tz. -4578.
Jedem Ritter ist gestattet , sein GeschlechtSwapen mit dem Ordenszeichen zu verzieren,

und sich des auf solche Art geschmückten Wapens bey allen Gelegenheiten zu bedienen.

tz. 14679.
Jeder Ordensritter kann sich auf eigene Kosten mehrere Ordenszeichen beschaffen , doch

muß er solches vorläufig dem Ordenskanzler anzeigen.
An der Uniform muß dieser Orden aber immer in seiner ursprünglichen Gestalt und an

dem vorschriftmäßigen Bande getragen werden.

§. 1468c».

Das Ordenszeichen haben die Ritter , wie sie angelöbt , beständig zu tragen , und eS
soll keiner von ihnen ohne dasselbe öffentlich erscheinen.

§. »a58i.

Nach erfolgtem Ableben eines GroßkreuzeS muß die Ordenskette an den Großmeister

übergeben , das Ordenszeichen der anderen Glieder aber an den Ordens - Greffier überschickt
werden.

Nur bey dem Militär findet dießfalls eine Ausnahme Statt ; indem der Tod eines Or¬

densritters jeder Classe sogleich dem k. k. Hofkriegsrathe angezeiget , und die Ordens - Deko¬
ration zugleich mit den Statuten dahin eingesendet werden muß.

tz. 14682.

Am ersten Sonntage nach dem heiligen Drey - Königstage  wird

jährlich in der Hofburgpfarrkirche das Ordens fest  gehalten , wobey sämmtlich in Wien
anwesende Ritter in der Ordenskleidung sich einzufinden haben.

tz. »4593.

Die Kleinkreuze haben an den Ordensfesten den Eintritt in die geheime Nathsstube,
wohin die Großkreuze und Commandeurs allezeit zu kommen berechtiget sind ; auch können

dieselben ohne Unterschied des Standes bey den Hoffesten und Appartements erscheinen.

§. 14584.
Wenn der mit dem Großkreuze begnadigte Ritter die wirkliche geheime Rathswürde

noch nicht besäße , so wird ihm dieselbe unentgeldlich verliehen ; die Commandeurs werden,

wenn sie darum ansuchen , in den Freyherrnstand , und die Kleinkreuze in den erbländischen
Ritterstand tarfrey erhoben.

DerOrden selbst adelt den Besitzer zwar noch nicht , jedoch wollen Seine Majestät , daß

künftig alle Individuen , wenn sie auch den Adelstand nicht nachgesucht haben , sich des privi-

legirten Gerichtsstandes für ihre Person zu erfreuen haben , welchen Allerhöchstdieselben einen
Ritterorden verliehen , oder den Ritterschlag ertheilten.

H. >4585.
Bey Zuschriften von Seite öffentlicher Staatsbehörden an einen Ritter dieses Ordens

ist ihm , nebst den sonst gebührenden , auch der Ordenstitel beyzusetzen.

§. i4536.

Der Großmeister wird auch zu mehrerer Bezeigung der allerhöchsten Gnade und Zu¬

neigung die Großkreuze in an sie erlassenen Dekreten mit der Benennung »Unsere Vet¬
tern«  beehren.

das GeschlechtSwapen kann
mit dem Ordenszeichen gezie-
rct werden;

Veyschaffung mehrerer Or-
denszcichen.
Ordens,Statuten vom >4.2ul.

Unö.
Wie der Orden an der Uni¬

form zu tragen ist.
Hkth . am rS. Feb- 8,5 . 21 645.

Beständige Tragung des Or¬
denszeichens;

was bey dem Tode eines
Ordensritters mit demOrdens,
Zeichen zu,geschehen hat.
Ordens -Statuten vom >4-3ul.

g,>8.
Wie sich dießfalls bey dem

Militär zu benehmen ist.
Hkth. amI . März3 . S. 2I,342.

Abhaltung des Ordensfe¬
stes;

Vorzüge des Ordens;

Mit dem Orden verbundene
besondere Begünstigungen,
Ordens -Statuten vom , ä-2ul.

8o8.

Gerichtsstand , welchem ein
nicht adeliger Ordensbesitzer
unterstehet.
Hkth. aM 8. Jun . 8,5 . U 5y5.

Wie sich bey Zuschriften von
Behörden an den Ordensrit¬
ter zu benehmen ist;

Titulatur eines Großlreu-
zes von Seite des Großmei¬
sters.
Ordens - Statuten vom

2ul . 6°8.



3 .'!4 QVHI . Hauptftück . I . Ad ĉhrritt . Von dem Orden der eisernen Krone.

L.

Von dem Orden der eisernen Krone.

h. »4667.
Stuten des Ordens der Um das Andenken der Wiedervereinigung des lombardisch - venetianischen Königreiches

eisernen Krone . mit ^ Erbstaaten zu verewigen , haben Allerhöchstseine Majestät einen eigenen Olden

-. Jan . s . k . E , ^ Nahmen , der eisernen Krone«  zu stiften , und dabey zugleich zu verordnen

befunden , daß solcher den übrigen k. k. Haus - und Kronorden zugezählt werden solle.
Zu diesem Ende haben sich Seine Majestät auch einen Entwurf zu den Ordens - Sta¬

tuten vorlegen lassen , und nachdem diese die allerhöchste Sanktion erhielten , wollen , und

befehlen Seine Majestät , daß dieselben von allen Ordensrittern immer genau beobachtet und
gehalten werden , auch ihnen zu einer beständigen Richtschnur dienen sollen.

tz. »4563.

Venennurig der Ordensgli«- Jedes Ordensmitglied führt den Nahmen Ritter der eisernen Krone.

tz. »4S69.

in wie vieleClassen sich der Der Orden theilt sich nach den Verdiensten indreyClassen,  nähmlich in R i t t e r

Orden theilt ; derersten,derzweyten und der dritten Classe.

erforderliche Eigenschaften
zur Erwerbung des Ordens;

Ordens , Insignien;

h. , 4590 .

Jeder Civil - oder Militär - Staatsbeamte ist zur Erwerbung dieses Ordens geeignet,

wenn er sich anders durch eine besondere Anhänglichkeit an den Monarchen und den Staat,
durch ein besonders wichtiges und zum Wohle des Staates glücklich vollführtes Unternehmen
auszeichnet , wobey vorzüglich auf die Wichtigkeit und Gemeinnützigkeit der ausgezeichneten

That Rücksicht genommen werden wird.
h . , 4691 .

Die Ordens - Decoration,  welche den Rittern bey besonderer Verdienstlichkeit

verliehen wird , bestehet in der eisernen Krone , über welcher ein gekrönter
k. k. österreichischer Adler schwebt , mit einem doppelten , blau gesch mol-
zenen Schilde , auf dessen Vorderseite der Buchstabe auf der Kehr-

feite aber die Jahreszahl »8i5 in Gold angebracht  ist . ^
Die Ritter der ersten Classs tragen dieses Ordens  z eichen  an einem hochgelben,

blau geränderten , breiten Bande , von der rechten zur linken Schulter.
Nebst diesen tragen sie auf der linken Brust einen silbernen Stern , in dessen Mltte d,e

eiserne Krone init der Umschrift angebracht ist.
Bey dein Nitterordensfefte  tragen die Ritter der ersten Classe nebst den vorge¬

dachten Insignien noch eine goldene Ordens - Eolonne , welche aus den in einander verschlun¬
genen Buchstaben besteht , und in deren Mitte an einem Kranze von Eichenlaub das
vorbeschriebene Ordenszeichen angebracht ist.

Die Dekoration der zweyten Classe unterscheidet sich von der ersten nur in der Größe,

und sie wird an einem nur etwas schmäleren Bande um den Hals getragen.
Di ? Ritter der dritten Classe tragen das noch kleinere Ordenszeichen auf der linken Brust

an einem schmalen Ordensbands.

Besondere Auszeichnungen;

wie hoch sich die Zahl der
Ordensritter belaufen darf;

§. »4^9^*
Jeder Ritter dieses Ordens ist berechtiget , sein adeliges Wapen mit dieser Ordens-

Decoration zu zieren , und sich desselben lebenslang aller Orten zu bedienen.

h . 14693 .

Die fest gesetzte Anzahl der Ritter dieses Ordens bestehet in hundert Köpfen , worunter
sich zwanzig Ritter der ersten , dreyßig der zweyten , und fünfzig der dritten Classe befinden,
dis SPrinzen des durchlauchtigsten Kaiserhauses nicht mitgerechnet.



Von dem Niet all en en Armee - Kreuze.

§. 14694.

Jeder Ritter muß das Ordenszeichen nach dem von ihm geleisteten Eide tragen , und

er kann ohne dasselbe bey einer öffentlichen Zierlichkeit nichr erscheinen.

H. 14699.

Nach dem Tode eines Ritters muß die Ordens - Colonne nebst den übrigen Insignien

und dem Statuten - Buche von den Erben an den jeweiligen Ordens - Schatzmeister zurück

gestellt werden.
§. »4696.

Jeden ersten Sonntag nach dem 7 . A Prill,  an welchem Tage die lernbar-

disch - venetianischen Staaten dem Hause Oesterreich wieder anheim gefallen sind , wird alle
Jahre in der k. k. Hofburgpfarrkirche zu Wien das Ordens fest  gehalten , bey welchem
sämmtliche Ritter dieses Ordens , die in der k. k. Haupt - und Residenz - Stadt anwesend sind,

mit ihren Insignien und in der Ordenskleidung zu erscheinen haben.
tz. »4697.

Die Ritter der dritten Classe haben an den Tagen , wo Ordensfeste gehalten werden,

gleich den Rittern der ersten und der zweyten Classe , den Zutritt in die geheime Nathsstube.
tz. 14696.

Eben so ist jedem Ritter der dritten Classe dieses Ordens gestattet , bey den Hoffesten

und sonstigen Appartements zu erscheinen.

tz. 14699.

Jeder mit dem Orden erster Classe gezierte Ritter wird , im Falle er die geheime RathS-
würde noch nicht besäße , in dieselbe ; die Ritter der zweyten und dritten Classe aber werden
auf ihr Ansuchen in den erbländischen Freyherrnstand taxfrey erhoben.

tz. 14600.

Wenn öffentliche Staatsbehörden an einen Ritter dieses Ordens etwas zu erlassen ha¬

ben , so sind dieselben angewiesen , dem einem solchen Individuum gebührenden sonstigen auch
den Ordenstitel beyzulegen.

tz. 14601.

Der Großmeister wird auch zum Zeichen der besonderen allerhöchsten Gnade und Zufrie¬
denheit jeden Ritter der ersten C/asse dieses Ordens in Dekreten und Zuschriften mit der Be¬
nennung »Unsere Vettern « beehren.

tz. 14602.

Uebrigens gehen der St . Stephans - und St . Leopolds - diesem Ritterorden dergestalt
vor,  daß der St . Stephans - dem St . Leopolds - und der letztere dem Orden der eisernen

Krone in gleicher Cathegorie vorgehet . "
444 ^ ^4

Von dem metallenen Armee -Kreuze.
§ . 14606.

Um das Andenken an die .merk würdige Epoche , und die großen Krregser-
eignisse der Jahre  i 8 i 3 und  1814 , woran die k. k. österreichische Armee so vielen

Antheil hatte , auf die spätesten Zeiten zu übertragen , haben Seine Majestät der Kaiser Franz

der I . mittelst allerhöchster Entschließung aus dem Haupt - Quartiere Paris am 3 i . May 1814
für alle jene Krieger ein eigenes Zeichen  zu stiften geruhet , welche an den Feldzügen
der erwähnten Jahre Theil zu nehmen das Glück hatten.

. tz. 14604.

Dieses Zeichen ist aus dem Metalle des eroberten feindlichen Ge¬

schützes  in der Gestalt eines mit einem Lorberkranze umwundenen , grün g e-

schmolzenen , achteckigen Kreuzes  mit der Insprift »A/s/r e/
Fand rv 67

34S

?- Verbindlichkeit bey diesem
Orden;

was nach den » Tode eines
Ritters mit den Ordens - In»

signjen und Statuten zu ge¬
schehen hat;

Abhaltung des Ordensfest . s;

bey den Ordensftsten haben
sämmtliche Ordensritter den

Zutritt bey Hof in die gehei¬
me Rathsstube:

auch bey den übrigen Hof¬
festen und Appartements;

Begünstigungen , welche der
Besitz dieses Ordens mit sich
bringt;

Beyfügung des Ordensti¬
tels bey Zuschriften ^ er Hof-
undStaarsämter an einen Or¬

densritter ;

Benennung eines Ordensrit¬

ters - . Elaste in Zuschriften
des Großmeisters;

Rang des Ordens der ejser«
neu Krone.

Hkth. am >- 2än. S16.

Errichtung des Armee -Kreu¬
zes.

Hkth .am i - . May 6 lS . lvr >770 .

ie Beschreibung desselben r
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->ö muss: immer in seiner ur¬
sprünglichen Form getragen
werden;

Wer darauf vorzüglich An¬
spruch bat.
Hfth .am >r. May 6, 5. 5l >770.

Ferner haben hierauf die
TnrolerLanLschnhen Anspruch.
Hkrh. am >>. Nov. 6 >5. Al >y«,o

uns 20. >5.
Die ben der Canal ! 'ric-

Geschützbespannung gedienten
Indwivuen-
Hklh.am >b. Iun . 6>5. ll 2>y6.

Die Dalmatiner.
Hkth .am - y-2 un. 6 >5. ?.l - 372.

Mer auf das Armee - Kreuz
keinen Anspruch hat.
Hkrh.am >2. May 3 -5. Al 1770.

EU . Hauptstück . I . Abschnitt.

rX'7/r<>,4 w §// -7,/-6/v? « und auf der Kehrseite 14 14 ver-
ftrnget . Dasselbe ist für die Krieger ohne Unterschied des Rangesglerch , und wird auf der Brust

im Knopfloche an einem auf beyden Seiten schwarz gestreiften , gelben , seidenen Bande getragen.

h. 14605.

Dagegen ist jede Veränderung dieses Zeichens in Gestalt , Größe und Stoff , oder des
Bandes , so wie die Substituirung eines anderen Zeichens , als Kette , Schließe u . s. w.,

durchaus und strenge verbothen ; nur steht es dem Erwerber des Kreuzes frei) , seinen Nah¬
men auf den Rand desselben stechen zu lassen.

h. »4606.

Jeder österreichische Krieger , welcher wahrend des letztbeendeten Krieges , düs ist : vom

13 . August r 81 3 , als dem Tage der Kriegserklärung , bis zur Einstellung der Feindseligkei¬
ten in Folge des abgeschlossenen Waffenstillstandes jemahls vor oem Feinde gestanden ist , hat
dieses Denkzeichen zu erhalten.

In Folge dieses Grundsatzes haben darauf auch jene Krieger Anspruch , welche
а . lm Angesichte des Feindes Geschütz , Munition , Laufbrücken , Pontons u . s. w. vor¬

zubringen , dort zu arbeiten , Blessirte zurück zu führen ; oder
k . auf der jeweiligen Operations -- Linie der Armee obige Gegenstände oder die Haupt-

Quarriere zu bewachen hatten;
б. auf dem Marsche zu ihren Regimentern , als Ergänzung , oder Reconvalescenten be¬

griffen , in dringenden Fällen versammelt , und dem Feinde auf anderen Punkten ent¬
gegen gestellet waren.

ck. ingleichen die vor dem Feinde gedienten Tyroler Landschützen;

0 . die Officiere und die Mannschaft der Cavallerie - Geschützbespannrlngen , und

t', die Dalmatiner , welche in der Armee vor dem Feinde gedient haben.

H. 14607.

Dagegen sind davon ausgeschlossen:
а . Alle jene Truppen und Individuen , welche zwar die Bestimmung zum Kampfe hatten,

vor der Kriegserklärung aber zu rückwärtigen Bestimmungen sich von der Armee ge-
trennet haben , oder bey derselben erst nach eingestellten Feindseligkeiten einrückren.

б . Jene Offrciere und Mannschaft , welche wahrend des letzten Krieges beständig bey sol¬
chen Branschen und Abtheilungen verwendet wurden , die zwar ebenfalls zu einer Armee

gehörten , jedoch nicht zum Kampfe , sondern zu anderen Diensten bestimmt waren , wie
z:un Beyspiele bey den Spitalern , bey den Platz - , Transports - und Depots - Cvm-
r,landen , bey dem Transports - Fuhnvesen.

« . Alle Nichtstreitenden ( noneomkattang ) , wenn sie gleich bey der operirenden Armee stets

gegenwärtig waren , als : Feldärzte , Capelläne und Auditor ? , die Fourierjchützen,
wenn letztere nicht vor ihrer Übersetzung in diese Charge während des letzten Krieges
jemahls vor dem Feinde gestanden sind . Aber Hamboisten , in so weit sie mir ihren Re¬

gimentern wirklich in daS Gefecht gekommen sind , haben das Metall -Kreuz zu erhalten,
-ck. Alle jene , welche sich in der im h. 14606 bestimmten Epoche und bis zur Vertherlung

dieser Denkzeichen solcher Vergehen schuldig gemacht haben , die im Widerspruche mit
dem schon durch die Inschrift des Kreuzes ausgedrückten erhabenen Zwecke stehen , nähm-
lich jene , welche entwichen waren , welche notorisch aus Zaghaftigkeit sich entweder vom
Kampfe entfernt , oder als Kriegsgefangene ergeben hatten , dann welche sonst oment¬

ehrendes Verbrechen begangen haben.
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§. 14608.

Eben so wenig können das Regiments - Fuhr - und Packwesen und die dabey angestellten

Officiere und Mannschaft darauf Anspruch haben , wenn dieselben nicht etwa in den Jahren
i 8 i 3 und 1814 schon früher vor dem Feinde gedienet haben.

H. 14604.
Individuen , welche in fremden Diensten stehen , oder während der bezeichnten Kriegs-

Epoche nicht unmittelbar zur österreichischen Armee gehörten , haben auf diese Auszeichnung
keinen Anspruch.

tz. , 4610.
Der Anspruch auf daS metallene Armee - Ehrenkreuz mußte durch die Vorgesetzte Behör¬

de bestätiget werden , und eS war dabey Folgendes zu beobachten:

s . Bey den Regimentern und Corps Hatle jede Compagnie oder Escadron ein na h m ent-
liches Verzeichniß der Individuen vom Feldwebel und Wacht¬
meister abwärts , welche dieses Kreuz ansprechen können,  zu ver¬
fassen und dem Regiments einzureichen.

Diese Verzeichnisse mußten bey jedem Manne die Zeit und den Ort, wo  er

vor dem Feinde stand , enthalten , und von allen Officieren der Compagnie gefertigt
seyn ; daS Regiment prüfte diese Verzeichnisse , verfaßte ein ähnliches über die Officiere
deS Regiments , welches von allen Stabs - Officieren gefcrtiget seyn mußte , und fer¬
tigte darüber ein summarisches Verzeichniß  auS , in welchem auch dieStabS-

Offrciere beyzusetzen , und die ganze Quantität der dein Regiments zukommenden Kreuze
ersichtlich zu machen war.

Der Brigadier hatte solches bestätiget , und der respicirende feldkriegscommissaria-

tische Beamte die individuellen Verzeichnisse  durchgesehen und micgeferti-
get , weil er auS den Monath - Acten und VerpflegS - Listen , dann den übrigen Stan¬
des - Dokumenten die Ubication eines jeden Individuums während der oben bestimmten

Epoche am füglichsten erheben konnte.
b . Emzelne Individuen , welche zu keinem Regiments , CorpS oder sonstigen Militär -Kör¬

per gehörten , hatten die Bestätigung derjenigen Vorgesetzten Behörde beyzubringen,
welcher sie zur Zeit , als sie vor dem Feinde standen , untergeordnet waren.

e . Ueber die schon, in der Invaliden - Versorgung befindlichen Leute , welche dieses Denk¬

zeichen ansprachen , hatten die Invaliden - Haus - Commissionen die Bestätigung von den
Behörden , unter welchen solche Leute dienten , eingehohlet , und sonach unter Zule¬

gung der erhaltenen Beweise die Verzeichnisse ausgefertiget.

8 . Entlassene oder Ausgetretene hingegen , welche daS gedachte Denkzeichen ansprachen,
mußten solches bey der Behörde , unter welcher sie dienten , ansuchen , und diese mußte
für dieselben einschrelten.

§. , 4611. -
Alle diese Verzeichnisse und Einschreiten wurden an die General - Commanden über¬

sendet , von welchen sie geprüfet , bey Bedenken die Bestimmung des k. k. Hofkricgsraches

eingehohlet , und die zukömmlichen Quantitäten an Kreuzen und Bändern angewiesen , so¬
nach über dieselben dem Hofkriegsrathe summarische Ausweise  mit Bemerkung der
Regimenter , CorpS u . s. w. , dann der Chargen , für welche solche metallene Kreuze ange¬

wiesen wurden , nach geendeter Betheilung aller unterstehenden Truppen eingesendet wor¬
den sind.

h. 1/,612.
Jedem General - Commando wurde vom HofkriegSrathe eine verhältnismäßige Quanti¬

tät der Kreuze und Bänder zugesendet , und die Kriegs ' - Cassen hatten den Empfang und die
Abgabe derselben nach den vom General - Commando erhaltenen Anweisungen auf die nähm-

86  *

Den bey dem Regiments-
Fuhr - und Packwesen ange¬

stellten Individuen gebühret
das Armee - Kreuz nicht.
Hkth . am Oct . Li 5. in 3609.

In fremden Diensten stehen¬
de Individuen haben auf das

Metall -Kreuz keinenAnspruch;

auf welche Art der Anspruch
auf dieses Ehrenzeichen erwie¬
sen werden mußte;

iv,- s die E' eneral - CcMMall-

dcn bcym Einlangen der Ver¬
zeichnisse über die auf das Me¬
tall -KreuzAnspruch machenden
Individuen zu beobachten ge¬
habt haben;

Emstang , Abgabe und Ver¬
rechnung d r Armee - Kreuze
und Bänder;

Band xv.



3/, 8

besondere Bestimmungen kn
Verreff des Besitzes des Ar ->
wee - Kreujes;

Verlustigung -des Armee-
Kreuzes ; ^

das Armee ' Kreuz darf auch
auf einen Civil - Kleide getra¬
gen werden , und was damit
nach dem Tode des ersten Er¬
werbers zu geschehen hat;

in welchem Falle ein Indi¬
viduum das Armee-Kreuz und
Band sich aus Eigenem an-
schaffcn kann.
Hkth. am i r , May 9>5. lli 1770.

Beköstigungspreis.
Hkth.am 4. Sept . 815. m g1-z.

Was zu beobachten ist, wenn
ein Besitzer des Metall -Kreu¬
zes in die preußischen Staa¬
ten desertirt , und Vas Ehren-
zeichen' mit sich nimmt.
Hkth. am 3- Feß . 8>5. l Hu.

Zweck der ' Stiftung der
,Civil - Ehrenkreuze.
Hkrh. am >7. Sept . 8>ft

LVIH - Hauptstück . I . Abschnitt . Von dem goldenen und silbernen Civil - Ehrenkreuze.

liche Art , wie es mit den Tapferkeits - Medaillen geschieht , in ihren Rechnungen ersichtlich
zu machen.

§. 146 z 3 .

In den Grundbüchern der Compagnien oder Eskadronen , sowie in den Muster -Listen,

muß bey jenen Individuen , welche mit einem solchen Kreuze betheilet wurden , solches ange¬
merkt werden.

Auch in den Austritts - Certisicaten , Abschieden , Patental - Urkunden und Transfers
rungs - Listen ist das Nahmliche anzuführen ^ wodurch jedes in den Invaliden - oder Civil-

Stanb übertretende Individuum in den Stand gesetzet wird , sich über den legalen Besitz des
Kreuzes nöthigen Falls auszuweisen.

§. 146 r4.
Das Metall -Kreuz wird durch alle Verbrechen , die eine Infamie oder einen Schanz-

und Festungs - Arrest zur Folge haben , verloren , worauf auch die Kriegsrechte bey ähnlichen
Fallen zu sprechen haben.

Jedes damit betheilte Individuum hat es während einer ihm zuerkannten Strafe ab¬
zulegen , und kann solches erst nach ausgestandener Strafe wieder tragen.

Nach diesen Grundsätzen wird auch von der Civil - Jurisdiction in analogen Fällen ge¬

gen jene Individuen vorgegangen , die , mit diesem Merallkreuze gezieret , in das Civil e
übertreten.

h.
Der mit dem Armee - Kreuze Betheilte behalt solches bey dem Austritte vom Militär,

und das Recht , es auf dem Civil - Kleide fortzutragen.

Bey dem Tode eines damit Betheilten bleibt es ein Eigenthum der Erben , nur darf
es lediglich der erste Erwerber tragen-

Sollten keine Erben vorhanden seyn , so ist das Kreuz an die nächste Kriegs - Cassa
abzugeben.

§. 14618.

Das metallene Armee - Kreuz wird nur Ein Mahl vertheilet ; wenn daher ein damit
Betheilter das erhaltene Kreuz ohne sein Verschulden verloren zu haben erweisen kann , und

den Ersatz desselben ansuchet , können die General - Commanden solchen gegen Entrichtung
des Anschaffungspreises leisten lassen , und eben so können sie den Ersatz der abgenützten Bän¬
der gegen eine gleiche Vergütung verfügen , zu welchem Ende ihnen die jeweiligen Preise der
Kreuze und Bänder von Zeit zu Zeit werden bekannt gemacht werden.

H. 14617.

Für dermahl bestehet der Preis der Kreuze in 1 ff. 29 Kreuzern , und Einer Elle Ban¬
des in 69 Kreuzern Einlösungsscheine.

§. 14618.

Wenn ein Besitzer des metallenen Armee - Kreuzes aus dem österreichischen Gebiethe in
die preußischen Staaten desertirt , so ist das erwähnte Ehrenzeichen , ivenn er es dahin mit¬

genommen hat , von der nächsten preußischen Behörde zu reclamiren , und sich hierbey auf
die von Seite Oesterreichs hinsichtlich des eisernen Kreuzes bewiesene gleiche Willfährigkeit
zu berufen.

O.
Von dem goldenen und silbernen Civil -iEhrenkreuze.

§. 14619.

Seine Majestät der Kaiser haben , nebst dem für die Armee gestifteten Ehrenzeichen , in

der Erwägung , daß sich auch außer derselben mehrere Staatsdienst und Unterthanen beson¬

dere Verdienste um die Beförderung des erhabenen Zweckes des letzten Krieges erworben ha¬
ben , für diese ein C iv i l - E h r e nkr e uz zu stiften geruhet.
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h. 14620.

Dieses  Zeichen ist ein aus Silber oder Gold geprägtes , achteckiges

Kreuz , auf dessen Vorderseite die Inschrift
, auf der Kehrseite aber

>8 i 3 und 1814 « stehet , und wird von allen Besitzern ohne Unterschied des Ran¬

ges gleich getragen.
§. 14621.

Es ist auf der Brust im Knopfloche an einem in der Mitte schwarzgestreiften , gelben,

seidenen Bande auch auf einem Civil - Kleide zu tragen.

h. 14623.

Dagegen ist jede Veränderung desselben in der Gestalt , Größe und in dem Stoffe oder

Bande , so wie die Substituirung eines anderen Zeichens , als : Kette , Schließe u . s. w. ,

durchaus und strenge verbothen , nur steht es dem Erwerber frey , seinen Nahmen auf den
Rand desselben stechen zu lassen.

tz. 1^ 623.

Eben so wenig dürfen diese Ehrenkreuze zum öffentlichen Verkaufe nachgeahmet

werden , sondern tn wirklich erwiesenen Abnützungs - oder Verlustfällen der Original - Kreuze
ist es jedem Besitzer unbenommen , durch die ihm Vorgesetzte Behörde um ein zweytes Exem¬

plar einzuschreiten , wo ihm solches sodann gegen Entrichtung deS jeweiligen Beköstigungs-
betrages erfolget werden wird.

§. 14624.
Mir diesem Ehrenzeichen werden nur besondere und um den Staat sich erworbene aus¬

gezeichnete Verdienste belohnet , zu deren Würdigung im Jahre i 8 r 5 eine eigene Hof -Com¬
mission bestand.

h. 14626.

Bey dem Tode eines damit Betheilten bleibt es ein Eigenthum der Erben ; nur darf
es lediglich der erste Erwerber tragen.

Sind keine Erben vorhanden , so fällt das Kreuz dem Aerarium anheim , und es ist da¬

her , wenn der Verstorbene bey einer Militär - Bransche gedienet hat , dem Hofkriegsrarhe,

in allen übrigen Fällen aber der betreffenden politischen Behörde zukommen zu machen.

Gestalt desselben;

wie es zu tragen ist.
Hkth. am 17. Sept . 8>4.

Derboth jeder Arnderung,
oder Substituirung desselben.
Hkth- am H. Oct . 8i5 . M 3538.

Diese Ehrenkreuze dürfen zum
öffentlichenDerkaufe nicht nach-
geahmct werden . Bestimmung,
was bevm Verluste zu beob¬
achten ist.
Hkth. am 4- Oct . 81S. N 3538.

Welche Verdienst » einen
Anspruch auf dieses Ehren¬
zeichen begründen;

was nach dem Tod» eines
mit dem Kreuze Verheilten zu
geschehen hat.
Hkth. am >7. Sept . 8-4.

II.

Von der Militär - Tapferkeits -Medaille,

tz. 14626.

Um Tapferkeit und militärisches Verdienst auch bey jener C l a s s » Zweck der Errichtung der
von Kriegern auszuzeichnen und zu belohnen,  welche zur Erwerbung des militä - ««Uka" schena.apferke,ts- Alc.

rischen Maria -Theresien -Ordens nicht geeignet si'nd , haben schon weiland Seine Majestät Kaiser Hkth.am -s. May 8°s. ^ 754.
Joseph der II . glorwürdigen Andenkens durch die Einführung der goldenen und silbernen Militar-

Ehren -Medaillen für die durch tapfere und hochherzige Handlungen vor dem Feinde sich auszeich¬
nende Mannschaft vom Feldwebel und Wachtmeister abwärts ein E h r enz e ichen gestiftet , wel¬
ches, nebst dem Vortheile einer besseren Subsistenz, -die dieselbe seinem Besitzer gewährt , sowohl das

eigene Selbstgefühl des Empfängers durch die öffentliche Achtung zu erhöhen , als auch bey seinen

Cameraden eine rühmliche Nacheiferung zu ähnlichen Handlungen zu erregen im Stande ist.
Zeit und Umstände machten an diesem Institute wesentliche Veränderungen nöthig.

Seins jetzt regierende Majestät , höchstwelche dem militärischen Verdienste auf jeder
Stufe ihre besondere Aufmerksamkeit widmen , befahlen daher , die in verschiedenen besonde¬
ren Verordnungen zerstreut enthaltenen Erläuterungen und Nachträge zu sammeln , mit der
ursprünglichen Vorschrift in Verbindung zu setzen , und allerhöchstihnen den Entwurf eines

vollständigen Statutes für die Tapferkeits - Medaillen vorzulegen , worauf Allerhöchstdiesel-



35 o DVM . Hauptstück . I . Abschnitt.

wer zur Erwerbung einer
Medaille geeignet ist;

welche Handlungen zur Er,

ben folgende , mit ausgedehnteren Begünstigungen für den Medaillen - Besitzer erneuerte Vor¬

schrift huldreichst fest zu setzen , und der Armee mit dem bekannt zu machen allergnädigst an¬
befohlen haben , daß diese Normal - Vorschrift mit erstem Junius 1809 in die Wirksamkeit

zu treten habe.
tz. , 4627.

Zur Erwerbung der militärischen Tapferkeits - Medaille ist fähig : Ein jeder in der k. k.

Armee dienender Mann vom Feldwebel und Wachtmeister abwärts , er mag ein In - oder

Ausländer seyn , bey allen Truppengattungen , aus denen die k. k. Armee besteht.
Eben so die Mannschaft der nur auf Kriegsdauer errichteten Stabs - und Frey - Corps

oder leichten Bataillone und des Militär - Fuhrwesens ; nicht minder jene der Landwehre , wie

auch derjenigen Corps , welche sich in außerordentlichen Fällen zur Vertheidrgung des Vater¬
landes in förmlich organisirten Compagnien oder Escadronen versammeln.

Auch die k. k. ordinären und ex ^ i opiÜ8 Cadetten , Trompeter , Prima - Pianisten,

Regimenrs - Tambours , Spiel- und Zimmerleute können auf dieses Ehrenzeichen , mit den
damit verbundenen Vortheilen , Anspruch machen , wenn sie eine That verrichten , die zu

deren Erwerbung eignet.
h. 14628.

j>». « -. Bloß ein persönlich und einzeln abgelegter Beweis von Unerschrockenheit und Muth,

Werbung der Tapferkeits- Ms - )y ^hurch der Handelnde bey einer feindlichen Gelegenheit zur Beförderung des Dienstes , zum

guten Erfolge einer Unternehmung , zur Rettung eines in Gefahr gestandenen Officiers oder
Cameraden , zur Erhaltung oder Wiedereroberung eines Feld - oder Siegeszeichens , oder ei¬

nes ararischen Gutes beygerragen hat , gibt , wenn die That durch glaubwürdige Zeugen erwie¬
sen ist , auf die Tapferkeits - Medaille Anspruch.

Handlungen , welche bloß als glückliche Folgen unüberlegter Vermessenheit oder uned¬

ler Raubgierde anzusehen sind , machen zu diesem Ehrenzeichen nicht geeignet.
Ganze Compagnien , oder Eseadronen , oder sonstige Truppenabthellungen , sie mögen

Commandirte oder Freywillige seyn, die sich unter der Anführung emes Vorgesetzten durch Ta¬

pferkeit auszeichnen , können mit diesem Ehrenzeichen nicht betheiler werden , weil solches ein-
- zelne persönliche Handlungen voraus setzt.

H. ,4629.

wer daä Recht hat , die Ta- Das Recht , die Tapferkeits - Medaille zu verleihen , steht bloß dem en (ckrek comman-

pferkeits , Medaillen zu ver- senden Generale zu, doch kann er dieses Recht auch an die ihm unterstehenden Armee - Corps '.-
leihen ; , .

Commandanten zeitlich übertragen.
h. 14680.

. .. -,. .- Eine tapfere That von entschiedener Wichtigkeit , zu deren Ausübung eine ganz besondere

dene ober silbrnu-Medaille de- Unerschrockenheit , Geistesgegenwart und Kraftanstrengung gehört , wird , ohne Rücksicht der

^kth"am̂ u. May 8->s. N 7Ü4. Charge , in welcher der Mann stehet , mit der goldenen ; eine zwar minder ausgezeichnete
Handlung , bey welcher jedoch die im §. 14628 verlangten Erfordernisse erfüllt worden sind,

> mit der silbernen Tapferkeits - Medaille belohnet . ?

§ . 14681.

Mehr als Erne Medaille kann ein Mann nicht zugleich besitzen. Demjenigen , welcher
schon im Besitze einer silbernen Medaille ist , kann daher solche zwar bey einem erneuerten
Beweise von Tapferkeit und Muth gegen eine goldene vertauscht werden j wer sich aber schon

eine goldene erworben hat , wird , wenn er eine neue . tapfere Handlung verübet , auf eine an¬

dere seinem Verdienste angemessene Art belohnet werden.
, tz. 14682.

Wenn für einen Mann um Belohnung seiner Tapferkeit eingeschritten wird , muß in
dem Tapferkeitszeugnisse oder dem Einbegleitungsberichte genau angemerket "werden , ob der

Mann , für welchen eingeschritren wird , bereits die goldene oder silberne Tapferkeits - Medaille

für welche Tliaten die gok-

Wie viele Medaillen ein
Mann besitzen kann.
Hkth.anrTep . L'. Z. AIsryS.

Was -u beobachtenist, wenn
für einen Mann um eine Be¬
lohnung seiner Tapferkeit ein-
yeschritren wird
Ht:h am - 4. Dee . 6 >5. N47o5 . und für welche That , dann , wenn er dieselbe oder eine andere Belohnung erhalten har.
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§. »4633.

Derjenige , dem dieses Ehrenzeichen von dem commandirenden Generale verliehen wor¬

den ist , empfangt dasselbe mit der angemessenen Feierlichkeit öffentlich in Gegenwart der zu
diesem Ende ausgerückten Mannschaft aus den Händen seines Vorgesetzten Regiments - , Ba¬
taillons - oder CorpS - Commandanten . Er trägt eS in und außer dein Dienste mit dem dar¬

an befindlichem Bande auf der Brust , an dem Knopfloche deS RockeS , DollmannS u. d. gl.
H. »4684.

Dagegen aber ist das Tragen deS Bandes allein im Knopfloche mit einer goldenen
oder silbernen Schließe , wie ein OrdenS - Zeichen , statt der TapferkeitS - Metaille , nieman¬
den erlaubt.

H. »4635 .
DeS betreffenden ManneS Nahmen , mir Bezeichnung des Regiments , bey welchem er

dient , und die Charge , welche er bekleidet , nebst einer gedrängten Erzählung seiner That

wird dem k. k. HofkriegSrathe angezeigt , welcher die Bekanntmachung derselben durch die öf¬
fentlichen Zeitungen veranlaßt.

H. »4686.
Die mit der Tapferkeits - Medaille verbundene Zulage wird nach der Charge bemessen,

in welcher der Mann am Tage der verübten tapferen Handlung stand.
Derjenige , der eine goldene Medaille erlanget hat , erhält den ganzen ; derjenige , der

die silberne erworben hat , den halben Betrag derjenigen Charge nach der dem Friedensfuße
anklebenden Löhnung oder Gage , als bleibende tägliche Zulage , und zwar ohne Unterschied

deS Landes , wohin daS Regiment oder Corps im Frieden verlegt wird , leden Falls und im¬
mer nach der deutschen Friedensgebühr.

tz. »4687.
In dieser Gemäßheit sind auch die Insurrections - Truppen zu behandeln.

tz. 14686.

Dasselbe hat auch auf die in der Invaliden - Versorgung stehende , mit TapferkeitS-
Medaillen gezierte Mannschaft , ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt deS Erwerbers der Me¬
daille , Bezug.

§. 14689.
Nur bey dem Tschaikisten - Bataillone findet dießfalls eine Ausnahme Statt , denn da dessel¬

ben Mannschaft in Friedenszeiten nur die ungarische Infanterie - Gebühr bezieht , so kann

derselben , wenn sie im Kriege während ihrerZutheilung bey den Pontoniers - Bataillonen,
wo sie die PontonierS - Gebühr bezieht , die TapferkeitS - Medaille erwirbt , die damit verbun¬

dene Zulage auch nur nach dem ungarischen Infanterie - FriedenSauSmaße erfolget werden.

tz. 14640.
Die mit Medaillen betheilten Leute , welche von dem im Jahre 1802 aufgelöseten Feld¬

jäger - Corps zu dem in jener Zeit neu errichteten Jäger - Regiments oder auch zu einem In¬

fanterie - oder Caoallerie - Regiments übersetzt wurden , haben indem Genüsse der höheren

Medaillen - Zulage , welche sie schon damahls genossen , wo für dieses Feldjäger - CorpS keine
Friedensgebühr fest gesetzt war , auch fortan zu verbleiben.

* Auszeichnungen , welche mit
der Erlangung der Medaillen
verbunden sind.
Hkth . am 19. May s ->s . in ?5 j.

Anstatt der Tapferkeits -Me¬
daille das Band allein mit ei- '
ner silbernen oder goldenen
Schließe zu tragen ist verbo-
then.
Hkth . am - ö. Aug . Lo . vä ' y.

und 4943.
Fernere Auszeichnungen bey

Erlangung der Medaillen.
Hkth. am 19. May Log. LI7Z4.

Medaillen -Zulage.
Hkth . am ' y. May UoA. in 754.

Behandlung der Insurrec-
tions -Truppen rüüsichtlich der
Medaillen - Zulage.
Hkth . am >k>. Aug . öoy. 1,687.

Behandlung der in 2nvali-
den-Häusern lebenden Medail'
lien - Besitzer in Betreff der
Zulage.
Hkth -am - - . Marz 8,o . 6 , 276.

Wie der Mannschaft des
Tschaikisten - Bataillons die
Medaillen - Zulage gebühret.
Hkth. a>tt l8 . Aug . S14. 14 . 45.

Welche Leute auf cine-hö¬
here Medaillen - ZulÄge An¬
spruch haben.
Hkth .am 19. 2uu . 810. 0559 - .

h. 1464».
2 « welcher Valuta die Me,

Die Medaillen - Zulage wird dem Manne in der jeweilig tursirenden Valuta auSbezahlet . daillen-Zuiage zu erfolgen ist.
^ , c, > 0 v » Hklh,amr 7.Marzbn . 6 , »i3 . .

» » 7. 2an . 9i9. u . 4.
H. 14642.

Dieses bezieht sich auch auf die in der Invaliden - Versorgung stehenden Individuen.

h. 14648.

ES gebühren hierauf aber keine Theucrungszuschüsse , wenn welche bewilliget werden.

Diese Art der Auszahlung
ist auch auf die in Invaliden-
Häusern lebenden Leute auS-
zudehnen.
Hkth. am 1 2un . 8i 1, v riZo.

Theuerungs - Zuschüsse auf
die Medaillen - Zulage gcbüh,
ren nicht.
Hkth. am 3. Sep- 61L. 11 5>S5.
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Dey Tcansferirungen und
Beförderungen bleibt dem Me¬
daillen - Besitzer die Zulage.
Hkth. am 19. May 809. 754.

» » <j . Jul . 3>7,AI3o5ü.
» »» 6. Jan . 8i3 . Ll y.
n » 7»Nov >8i8 . Alr6 »9>

Dauer der Medaillen - Zu¬
lage.
Hkch. am 19. May 809. N 754.

-» » 19 .JUN . 8 >8. Ll >353.

Der von der Landwchre
oder einem sonstigen Landes-
vertheidigungs -Corps entlasse¬
nen Mannschaft gebührt , wenn
sie gleich unmittelbar in einen
Staatsdienst tritt , Ser Fortbe¬
zug der Medaillen - Zulage.
Hkth. anr 9. Dec . 811. OÜS93.

Welche Chargen noch zu
den Staatsbedienstungen ge-
zählet werden.
Hkth- am i6. 2ul . 8n . (r4000.

Von welcher Zeit die 2n-
surretions - Lfficiere , welche
Tapferkeits - Medaillen besit¬
zen , und früher mit Quitti-
rung ausgetreten sind , die
Zulage wieder ansprechen kön¬
nen.

^Hkth. am >7- 3un >809. 1 2356.

Bey Stadt - Magistraten
««gestellte Medaillen,V §sitzer
haben sich einer Zulage hier¬
auf nicht zu erfreuen.
Hkth . am r . Dec . 811. 06429.

2n wie fern die Medaillen-
Zulage während eines Urlau¬
bes gebühret;

Behandlung eines in ein
Spital abgegebenen Mannes
in Unsihung dec Medaillen-
Zulage;

§. 14644.

Diese Zulage bleibt sowohl bey einer allenfalls erfolgenden Transferirung des Mannes

zu einer anderen Truppengattung , als auch bey einer Beförderung desselben in eine höhere
Charge stets unverändert . Wenn die Übersetzung eines mit der Tapferkeits - Medaille gezier¬
ten halbinvaliden Mannes unmittelbar zu der Polizei ) - Wache erfolgt , so ist seine Dienstlei¬

stung daselbst als eine Fortsetzung seiner militärischen Laufbahn anzusehen , und es gebührt

demselben die Medaillen - Zulage.

Auch wenn er zu einer Ossiciers - Charge gelangt , hat er nicht allein die Medaille , son¬
dern auch die damit verbundene Zulage beyzubehalten.

Bey Charge - Quittirungen findet auf diese Zulage keine Abfertigung Statt , sondern

es hat vielmehr die, Medaillen - Zulage mit dem Tage der gestarteten Quittirung ganz aufzu¬
hören.

Diese mit dem Besitze der Medaille verfundene Zulage bleibt dem Manne so lange , als
er sich in wirklichen Diensten des Staates , sey es bey dem Militär oder in einer Civil - An¬

stellung , befindet , und auch dann , wenn er vom Staate auf was immer für eine Art ver¬
sorget wird.

H. 14646.
Dieses erstreckt sich auch auf jene Mannschaft , welche von der Landwehre oder einem

sonstigen nur für die Zeit der Gefahr errichteten LandesvertheidigungS - Corps entlassen wird,
und nach obigen Bestimmungen gleich unmittelbar in einen Staatsdienst tritt.

h. 1464?.
Die Stellen der k. k. Hofleiblakeyen , dann der Portiere und Hausmeister in den ära¬

rischen Gebäuden , sind gleichfalls als Staatsbedienstungen anzusehen , und es haben diese
Individuen daher , wenn sie eine Tapferkeits - Medaille besitzen , auch die Zulage hierauf zu
beziehen.

§. 14648.
Die mit Quittirung ausgetretenen , bey der Jnsurrection dienenden Officiere , wenn die¬

selben den Besitz der Militär - Tapferkeits - Medaille und der vorhin genossenen Zulage auswei-

sen können , haben von dem Lage ihrer neuerlichen Dienstleistung auf die Medaillen - Zulage
allerdings Anspruch.

§. »4649.

Da die Anstellung bey den Stadt - Magistraten als Staatsbedienstung nicht anzusehen

ist , so findet auch für die daselbst angestellten Besitzer von Tapferkeits - Medaillen eine derley
Zulage nicht Statt.

§. iss65o.

Wird ein mit der Tapferkeits - Medaille betheilresIndividuum beurlaubt , so dauert die

Zulage auch während des Urlaubes fort , uud zwar ohne Rücksicht , ob es in dem Inlande oder
Auslande beurlaubt ist.

Jedoch kann dem in das Ausland beurlaubten Besitzer einer Medaille die Zulage nur
in so fern und in dem nähmlichen Maße dahin erfolgt werden , als demselben etwa auch der

Bezug seiner eigentlichen Löhnung , Gage oder Pension dahin bewilliget ist ; außer dem wird
ihm die Zulage erst bey seiner Zurückkunft nachgetragen.

Dagegen kann der im Inlande Beurlaubte auch noch während des Urlaubes nach Be¬
lieben darüber verfügen.

H. 14651.
Wenn ein mit der Tapferkeits - Medaille betheilter Mann erkranket , und in ein Mili¬

tär - Spital kommt , so fließt zwar seine Löhnung nach der bestehenden Vorschrift dem Spitale

zu, die Medaillen -Zulage aber bleibt sein Eigenchum ; sie wird ihm jedoch im Spitale nicht auf die

/
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Hand 'bezahlet , sondern dann nachgetragen , wenn er nach seiner Entlastung aus dem Spita-

le bey der Compagnie wieder einrückt.
Bey dem Abgehen in ein Feldspital wird die Medaille des Mannes b-s zu seiner Wie¬

derherstellung bey der Compagnie oder Escadron aufbewahret.

tz. 1^ 652.

Wenn ein mit der Tapferkeits - Medaille betheilter Mann in die Invaliden - Versorgung

übernommen wird , so behalt er künftig neben seinem Invaliden - Gehalte die Zulage unver¬

ändert nach dem nahmlichen Ausmaße , wie er sie wahrend seiner Dienstleistung genosten hat.

Auch wenn er aus der Invaliden - Versorgung nur Vorbehalt der Invaliden - Benesicien aus-
rritt , wird ihm die Zulage fortwährend verabreicht ; es wäre denn , daß er im Auslande sei¬

nen Aufenthalt nehmen würde , in welchem Falle er die Ansprüche auf die .Zulage so lange
verliert , bcs er wieder in die Erblande zurück kommt , und zwar ohne bey seiner Zurückkunft

auf den rückständigen Betrag Anspruch machen zu können.
Auch die Medaillen - Eigenrhümer unter den Gränzern , wenn sie als Halb - oder Real-

Invaliden von dem Dienststande ausgeschrieben werden , behalten die Medaillen - Zulage , wre

sie solche im Dienststande bezogen haben , als fortwährenden Genuß bey.

H. i/,l )53.

Wenn ein mit der Tapferkeits - Medaille gezierter Mann in die Kriegsgefangenschaft

geräth , so hat für rhn die Medaillen - Zulage auf die Dauer der Gefangenschaft ganz aufzu¬
hören , ohne das: er , oder wenn er rer . heüchct ist , sein Weib , auf den Nachtrag Anspruch
machen konnte . Die Zulage wird ihm erst vom dem Tage an wieder erfolgt , wo er in die

diesseitige Verpflegung zurück tritt ; sry es , daß er förmlich ausgewechselr , oder auf Parole
entlasten worden wäre , oder daß er sich selbst ranzionirt hatte.

' Dieses leidet nur dann eine Ausnahme , wenn er beweisen könnte , daß er mit einem

ganzen Armee - Corps unter der Anführung eures Vorgesetzten etwa in einer Festung u . dgl . ,
nach vorher gegangener Capünlation , in dce Gefangenschaft gerathen wäre , in welchem Falls

ihm der Nachtrag auf die Zelt seiner Gefangenschaft bey der Zurückkunfr auf die Hand be¬

zahlt wird.
tz.

Der Nachtrag der Medaillen - Zulage gebührt auch für die Zeit der Gefangenschaft,

wenn der feste Platz nach mehrmahl abgeschlagener Aufforderung vom Felnde mit Sturm ge¬

nommen wird , weil hier die Gefangenschaft unvermeidlich ist.

§. i4b>55.

Dieser Nachtrag findet aber in dem Falle nicht Statt , wenn der Mann im freyen Fel¬

de gefangen wird.
H. »4656.

Sollte ein Mann während der Kriegsgefangenschaft freywillig oder gezwungen in frem¬

de Dienste getreten seyn , so wird er im Falle , daß Ersteres bewiesen wäre , ohnehin als

Deserteur behandelt , aber auch im zweyren Falle wird er die Medaillen - Zulage auf diese Zeit,

ohne auf den Nachtrag Ansprüch zu haben , verlieren.
Wenn der Mann während seiner Gefangenschaft die Medaille verloren hat , erhält er

nach seiner Ranzionirung eine neue.

tz. ist(>57.

Werseine Medaille verkauft , oder verspielt , wird derselben und dei damit verbundenen

Vortheile verlustig , doch kann er sich durch eine neue tapfere That in der Folge die Medaille
wieder erwerben.

Wenn der Mann seine Medaille aus bloßer Fahrlässigkeit verliert , so wird ihm zwar

eine neue verabreicht , er hat aber die Zulage so lange zu enrbeyrcu , bw davon der äNrch

der neu erhaltenen Medaille nach dem im h. »466 t) bestimmten Preise ersetzet ist.
69LtitNXV . ^

Behandlung der Invaliden
in Ansehung r er Tapferl -. itS-
Medaillen - Zulage;

Wie die in Kriegs ?,csangen^
fchaft gorarhrne » Leute in Anse¬
hung Ser Medaillon -Zulage zu
bcbandU » sind.
Hkrh. ain >9. May Soy. rn 76^.

3 n welch,-n, Falle die Me¬
daillon - Zulage wahrend der
Kriegsgefangenschaft „ och ge¬
bührt.
Hkth .airlrrs . Marjüio . ci rrtzb.

Wann dieser Nachtrag nicht
gebühret;

wie ein Marin hinsichtlich
der Medaille , - Zulage zu be¬
handeln ist, wenn er während
der Kriegsgefangenschaft frcy-
willig oder gezwungen in frem¬
de Dienste tritt ; .

in wie fern für eine verlor¬
ne Medaille der Ersatz nur
einer neuen Statt findet.
Htth , am >9. Mai - iw-9 , 5.1.



Verlust der Medaille wegen
kriegsrechtlicherllburtheilung.
Htth . am 3. Nov . 812. 8 53i.

Eine durch kriegsrechttiche
Murtheilung verlorne Tapfer¬
keits-Medaille kann wieder er¬
worben werden.
MH . am >9. May 809. N 754.

In wie fern einem auf be¬
ständig zum Gemeinen De-
gradirten , dem die Medaille
belassen wuroe , die Zulage
hierauf und in welchem Be¬
trage gebühre.
Hlth . am2g . Sept . 8,3 . 8 68,.

^Beobachtung dey Erstattung
der Relationen über die vor-
geschriebenen Gerichts - Visi¬
tationen wegen Verlustes der
Medaille.
Hkth . gM 3 . Rov . 812 , 8 58 ,.

Behandlung eines auf Ge¬
neral - Pardon zurück gekehr¬
ten Medaillen -Eigenthümers.
Hkrh. am 19. May 809. 1« 764.

Medaillen , welche Deser¬
teure in die preußischen Staa¬
ten mitnehmen , sind zu re-
rlamircn.
Hkth. am3 . Feb. 9,5 . 8 4>,.

Behandlung der vom Mili¬

tär Austret ^nden in Ansehung
der Medaillen - Zulage.
Hkeh. am , 9. May 809. 75-j.

Bey einer neuerlichen Ett-
rollirunq eines mit der Me¬
daille gezierten Granzers wird
de,»selben auck die Zulage hier¬
auf wieder erfolgt.
Hkch- am - , . Apr . 8,c>. 6,7 ^2.

» » r 0.May 8,8 . N , ,oo.
-> l>> 7-Sep . 8,8 . bl 2062.

I-VIII. Hauptstück . I. Abschnitt.

Nur dann , wenn er beweisen konnte , daß solche ganz ohne sein Verschulden etwa durch
Beraubung oder Diebstahl in Verlust gerathen wäre , wird ihm eine neue unentgeldlich ge¬
geben.

H. 14666.

Jede kriegsrechtliche Aburtheilung ohne Unterschied , wodurch gegen einen Officier auf
die Cassirung , gegen die übrige Mannschaft aber auf eine öffentliche Bestrafung met Stock-

ftreichen , Gaffenlaufen oder ein - noch schwerere Strafe erkannt wird , hat den Verlust der
Tapferkeits - Medaille und der damit verbundenen Zulage zur Folge , so wie auch gegen die mit

der Tapferkeits - Medaille gezierte Mannschaft keine dieser vorbemerkten öffentlichen Bestrafun¬
gen angewendet werden darf , wenn nicht zugleich durch gerichtlichen Ausspruch auf den Ver¬
lust der Tapferkeits - Medaille erkannr wird.

UebrigenS kann die Tapferkeits - Medaille keine Schutzwehre gegen die , mit Ausschluß
der öffentlichen Stockstreiche und des Gassenlaufens , bestehenden Compagnie - und Regiments-
Strafen seyn.

h. 14669.

Auch sind einem solchen Manne die Wege nicht verschlossen, dieses Ehrenzeichen sich wie¬
der von neuen zu erwerbeni

§ . 14660.
Einem mit der Tapferkeits - Medaille versehenen Wachtmeister oder Corporal , wenn er

auch auf beständig zum Gemeinen degradirt wird , gebührt die mit der Medaille verbundene

Zulage dennoch nach der Charge , worin er solche erhalten hat , und es kann überhaupt dem
Degradirten , welchem die Medaille belassen wurde , die damit verbundene Zulage eben so we¬
nig geschmälert , als entzogen werden.

§. 14661.
Bey den vorgeschriebenen Gerichts - Visitationen ist auch auf jene Fälle , in welchen auf

den Verlust der Tapferkeits - Medaille erkannt worden ist, besondere Rücksicht zu nehmen , und

es kommt in der zu erstattenden Relation , ob diese allerhöchste Vorschrift beobachtet und
angewendet , oder mit welchen Strafen der Verlust der Tapferkeits - Medaille verbanden war,
specifisch anzuführen.

tz. 14662.

Wenn ein Mann , welcher die Tapferkeits - Medaille besitzet, entweichet , / edoch auf Ge¬

neral - Pardon zurück kehret , so verliert er zwar die Medaille und die Zulage , doch kann ihm,
wenn er die Medaille zurüch bringt , der innere Werth dafür bezahlet werden.

§. 14668.
Tapferkeits - Medaillen von Leuten , welche in die preußischen Staaten desertiren , sind

unter Anführung der von Seite Oesterreichs in Hinsicht ' des eisernen Kreuzes schon bewiese¬
nen gleichen Willfährigkeit von den nächsten königl . preußischen Behörden zu reclamiren.

H. 18664.

Wenn der Medaillen - Besitzer mit Abschied entlassen wird , so behält er zwar die Me¬

daille als ein durch Wohlverhalten erworbenes .Eigenthum , die Zulage aber hört von dem
Tage auf , an welchem er die letzte Löhnung bezogen hat ; es sey denn , daß er sogleich und

unmittelbar in einen anderen Staatsdienst übertrete , in welchem Falle ihm nach der Be¬
stimmung des tz. 14646 die Zulage beybelassen wird.

h. 14666.

Dieses beziehet sich auch auf jene Gränzmannschaft , welche , ohne real - oder halbin-
valid zu seyn , auf ihr eigenes Ansuchen von dem Dienststande ausgeschrieben wird.

Wenn ein solcher Gränzer aber in der Folge zum Dienststande wieder enrollirt würde,

so tritt derselbe von dein Tage seiner neuerlichen Enrollirung wieder in den Genuß der ehedem
bezogenen Medaillen - Zulage.
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Die von der activen Armee
Mit Abschied entlassenen , bei¬
der Landwehre emgetheilten
Medaillen »Besitzer haben auf
die Zulage Anspruch.
Hkth . am 2 , . Lct . t»a3. O 6334.

Wiederaufleben der Me¬

tz. i/,66b.

Bey der Landwehre , so wie bey den nur für die Zeiten der Gefahr errichteten Landes - Beobachtungen bep derLand-

vertheidigungs - Corps hört die Zulage , wenn nicht etwa der Mann ebenfalls in einen anderen len̂ ZÜlâ ^ ^
Staatsdienst über - oder zurück tritt , mit jenem Tage auf , an welchem er aus der ärarischen Hkth. am !s. May s°9-m 754.
Verpflegung tritt ; sie nimmt aber wieder mit dieser Verpflegung ihren Anfang.

tz. 14667.
Dieses hat auch auf jene Mannschaft Bezug , welche von der activen Armee mit Ab

schied entlassen und bey der Landwehre wieder eingebracht worden ist.
tz. 14668.

Läßt ein entlassener Inländer , welcher die Medaille besitzet , sich binnen sechs Monathen,

ein Ausländer aber binnen Einem Jahre nach seiner Verabschiedung wieder engagiren , so daillen-Zulage;
erhält er von dem Tage seiner neuen Engagirung auch dis Medaillen - Zulage wieder.

Hierauf haben auch die mit Medaillen gezierten Leute der aufgelöseten LandeSverthei-
digungs - Corps Anspruch , wenn sie sich binnen obiger Frist zum Feuergewehre engagi-
ren lassen.

tz. 1466g.

Bey dem Tode eines Medaillen - Besitzers geht die Medaille als ein Lheil seines Ver - was key dem Tode eines Me-
mögens an seine Jntestat - oder Testaments - Erben über . daillen- Besitzers mit der Me-

— . ,, . . . Vaille zu geschehen hat, und
Wenn dre Erben aber dafür ein Aequ,valent im Gelde zu erhalten wünschen , so hat die w welchem Betrage sie einge-

Kriegs - Cassa für eine goldene Medaille 35  fl . 28 kr. , für eine silberne 1 fl-. 26 kr. in Con - löset wird;
venrions - Münze zu bezahlen.

Sind Kinder vorhanden , so wird ihr Antheil von der goldenen Medaille , wenn der

Vater bey seinem Lode noch in Militär - Diensten stand , ihnen auf die nähmliche Art ge¬
sichert,  wie dieses in Ansehung des Dienst - Gratiales vorgeschrieben ist.

tz. 14670.

Ilebrigens werden die Tapferkeits - Medaillen selbst aus der Kriegs - Cassa auf feldkriegs - Empfang der Medaillen aus

commissariatische Entwürfe , m welchen der Tag der Verordnung anzuführen ist , und gegen
Quittung des Regiments - Commandanden erfolget , und auf ähnliche Entwürfe auch wieder
dahin abgegeben.

tz. 14671.
Die Tapferkeits - Medaillen - Bänder können , da sie nur das erste Mahl  mit der

Medaille in einer halben Wiener Elle unentgeldlich abgereicht werden , bey ihrer Abnützung
gegen Erlag des jeweiligen Anschaffungspreises gleichfalls bey der Kriegs - Cassa empfangen
werden.

Bey den Invaliden - Häusern ist die Anschaffung ^der erforderlichen Medaillen - Bänder
nur allein v . n der bestehenden Hauses - Aushülfs - Cassa zu bestreiten.

tz. 14672.
Der Genuß der mit der Tapferkeits - Medaille verbundenen Zulage fängt von dem Tage

an welchem dem Manne die Tapferkeits - Medaille zugesprochen wird.

Hkth . am ly . May 8oy . I,r 754.

Anschaffung der Medaillen-
Bänder.

Hkth. am 31. Der . 8 >3. r>65g1.

Anfang der Medaille - Zu¬

lage und Evidenthalrung der
Medaillen - Besitzer.
Hkth. am l s -May S09. N 7Z4>Dieser muß dem k. k. Hofkriegsrathe sogleich angezeiget werden.

So oft übrigens ein Mann die goldene oder die silberne Medaille erhält , muß dieses

in der Docirung der Monath - Aeten bemerkt , dem Verpfiegsentwurfe eine besondere Con-

signation über die mit Medaillen versehenen Leute zugelegt , und auf die Zulage die Gebühr
bestellet werden . ^

Eben so muß bey etwanniger Transferiruug des Mannes in den LransferirungS-

und Revisions - Listen genau angemerkt werden , daß der Mann eine Medaille , und welche
er besitze.

tz. »4678.
^ ^ ^ „ >. Die Invaliden-Hauser ba-

Damlt aber auch der k. k. Hofmegsrath eure stäte und genaue ttebersicht der Medaillen - ben jene Mannschaft, vie Me,
kiz -nthümer Halle, so hat jedes Regiment und Torps , mit Ausnahme der Jnvalidcn -Häuser, rüch. Mjum/ün"" iumnav

yo » H» » , « ? . - - ». - - . » 4 ».
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wclche jene Mannschaft , die Medaillen besitzet, bloß allein in den monathlichen Standes¬
ausweisen summarisch aufzuführen hat , jährlich mir Ende Aprills und Ende Oktobers das
Verzeichnis)  darüber nach dem folgenden Formulare den, Vorgesetzten General - Commando
cinzureichen, welches diese Verzeichnisse sammeln und mittelst einer Lonsignation an den k. k.
Hofkriegsrath einbegleiten wird.

§ . 14674.

Aufjc»e Individuen, wcl- Die Bestinunung endlich, daß jeder Besitzer einer Tapferkeits - Medaille , ohne Rück-
°uf den Zolpmict der Erwerbung , nach di-s-r Normal - Vorschrift zu brhanbrln s-y,

den , har dieselbe teuren Be - bezieht jrch jedoch kemeswxges auf solche Individuen , welche schon vor der Publikation der

rüg. besagten Porschrtfr aus der Militär - Dienstleistung getreten waren , und selbst während dcr-
^tih.airro. Ott. >. r, keine Zulage genossen haben.

N . Regiment.
W e r z e i ch u i ß

der mit goldenen und silberneil Tapferkeits - Medaillen betheilten Mannschaft , vom . . ten May bis letzten
Oktober 18 . .

Anmerkung.  Wenn abgesonderte Grenadier - Bataillone bestehen, so sind die Grenadiere bey dem Regi¬
ments auszutührsn , in dessen Stand sie gehören. Dw lebten zwey Rubriken sind erst bei) einem etwa ausgebrochenen
Kriege in dieser Eingabe emzubringen , und die neu zuwachsenden Leute nach dem angeführten Beyspiele in diese
Rubctk auszusetzeri.

I.
Von der Civil - Ehren - Medaille.

, H. 14676.̂
Eintt ' ' llung der Die E i v i l - E h r e N - M e d a i l l e theilct sich in vier Gattungen,  nähmlich in die

Hkrh-am . .. Seb. 3.3. N äk>3 große , Mittlers und kleine goldene,  dann in die silberne.
uni) 4Ü7. tz. ^

Wie solchez tragen sindDiH  erste Gattung  wird an einer g 0 l d e NeN K e t t s um den Hals , die
übrigen Gattungen  aber werden an einem rothseidenen Bande auf der
Brust  un Knopfloche getragen.

§. 14677.
schr-*n- - t diesem Ehrenzeichen  werden ausgezeichnete,  aber nicht immer lang-
Htth. MN. .. Scd. ä.x » !t>3 jährige Staatsdienste  belohnet.

UNd 4 -7.
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h. , 4678.

Bevor daher eine Militär - Behörde um eine derley Belohnung höheren Ortes ein-

schreiten kann , muß von Seite des General - Commando 's jederzeit das Einvernehmen mit
der politischen Behörde ' gepflogen werden.

tz. r 4679.

Jene Militär - Individuen , die eine Civil - Ehren - Medaille erhalten haben , sind in
Folge allerhöchster Entschließung von den Milirär - Gerichten in Bezug der Verwirkung dieses
Ehrenzeichens eben so zu behandeln , w .e es in Hinsicht der militärischen Tapferkeits - Me¬

daille in dem dreßfallsigen Normale vom 19 . May 1809 tz. 14668 vorgejchrieben ist.

ir.

Von dem Verdienstkreuze für die Feld - Capelläne.

H. 14680.

Seine Majestät haben sich entschlossen , auch an Feldgeistlichen  ausgezeichnete

Handlungen durch öffentliche Ehrenzeichen  zu belohnen , dabey aber zu erwägen
geruhet , daß diese Geistlichen in der Gelegenheit sind , auf zweyerleyArt ausgezeichnete Hand¬

lungen auszuüben , und zwar:
h. 14661.

istens : Durch ganz vorzüglich strenge und mit Gefahr verbundene Pflichterfüllung in der
Militär - Seelsorge auf dem Schlachrfelde , oder sonst in Feindes Gefahr,

stens : Durch eigene militärische Lharhandlungen gegen den Feind , als zum Beyspiel:

Anführung und Aneiferung der Truppen in Gefechten , und persönliche Mitwirkung.
H. 14682.

Für die erste Gattung Verdienste  haben Seine Majestät g 0 l d e n e und sil¬
berne V erdie  n st kr  e u ze  mit der Inschrift »/-eH verfertigen lassen , und zu¬

gleich angeordnet , daß dieselben an weiß und roth gestreiften Bändern  getragen
werden sollen.

Für die zweyte Art der Verdienste  bleiben aber die goldenen  und sil¬

bernen Medaillen  gewidmet , sind jedoch künftig ebenfalls an den vorbemerkren Bän¬
dern zu tragen.

! ' H. 14663.
Bey Vorlegung der Gesuche um dieses Kreuz ist die sorgfältigste Prüfung und Genauig¬

keit zu beobachten.
I,.

Von den Distlnctionö- Zeichen.

h. 14664.

Seine Majestät haben den tyrolischen Ständen die Tragung des Matrikel - Zei¬
chens,  jedoch bey Civil - Personen nur mir der ständischen Uniform zu gestatten , und

ferner zu bewilligen geruhet , daß Militär - Personen das gedachte Marrrkel - Zeichen mit der

Militär - Uniform tragen können . Die Tragung des Matrikel - Bandes mit einer Agraffe
haben Seine Majestät ganz untersagt.

§. 14686 . '

Zur Beförderung der I u l ä n d e r - C a p i t u l a n t e n - N e e u g a g i r u n g

wurden Distinctions - Schilde,  die auf dem Nocke , und zwar auf der linken Brust¬
seite angehefrer sind , eingeführt.

h. 14686.

Diese Schilde sind von Messingblech und von zweyerley Art , nähmlich ey - und stern¬
förmig . -

Was Militär Behörden bei>«n
Einschreiten um dieses Ehren¬
zeichen beobachten muffen.
Hkth. am 5. Nov. 8,2 . O 2I22.

Verwirkung dieses Ehren-
zeicbens.
Hkth.am >8. Der . 8i5 , il >3oo.

Einführung eigener Der-
dienstkreuze für die Feld - Ca¬
pelläne.
Hkth. am 3. Dec . 6o >. o, >35.

Welchen Verdiensten dieses
Ehrenzeichen gewidmet ist;

Beschreibung des Kreuzes
und der Bänder.
Hkth. am 3. Lee .601. v >, 35.

Was den besuchen um die¬
ses Kreuz zu beobuchtcn ist.
Hkth. am - 7. May S. v. L . 629.

2n welcher Art die Tragung
des Tnroler MvitnIel -ZuchenS
bcwiUlgrc ist.
Hkch. am 7. Aug . 8,3 . Ill , 820.

Zweck bey der Einführung der
DisuncrionS - Zeichen für die
Veteranen.
Hkth . am 8. § eb. 807. v KL3.

Form dieser Zeichen;
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wer dieses Zeichen erhalten
kann.
Hkrh. am - .j. 2nl . 807. L , 5o6.

Den . ohne Reengagirungs-
Geld fortdienen - en Veteranen
gebührt das' Distinctions -Zei-
ciien.
Hkth .am 3i . Aug . 807. 113^98.

Cs ist ihnen beyrn Austritte
vom Militär beyzulasse« .
Hkth. am 9. Sept . 607. v 3713.

Der reengagirten Mann¬
schaft der Garnisons - Batail¬
lone und des Gränj - CordonS
ist das Distinctions - Zeichen
zu erfolgen.
Hkth. am -. 2ul . 807. O,735.

Den für Entlassungswer¬
ber sich reengagirenden ausge¬
dienten Capitulantcn gebührt
das Distinctions - Zeichen-
Hkth. am 20. Feb. 808. o Hiä.

Auch Ausländer können die,
ses Ehrenzeichen erhalten.
Hkth . am 18. Apr . 807. v i656.

Dergleichen die ausgedien¬
ten und entlassenen , dann Wie¬
d-r assentirtsn Inländer,
Hkrh. am r . Apr . 6o3. O 768.

und die nach der vermöge
kriegsrechllichen Sentenzes er¬
neuerten und ausgedientenEa-
pitulation sich wieder Ncenga-
girenden.
Hkth. am 18. Apr . 807. v -656.

Das Distinctions - Zeichen
ist eigentlich ein Merkmahl
für längere Militär - Dienfle.
Hkth . am -9. März 808. 0 663.

und 67,.

Es kann also auch die Mann¬
schaft mig«rischer Nation das¬
selbe erhal .ten.
Hkth. am >9. März 8o3 . 0 663

und 67,.

§. 14687.
Die erste Gattung ist für jene bestimmt , welche sich das erste Mahl reen-

g,ag i r en ; die zwe y t e Gattung aber für die N e c a p i t u l a n t e n , das ist : für jene,
welche sich schon zum zweyten Mahle reengagiren.

§. »4688.
Den Inländer - Veteranen , welche ohne Rrengagirungs - Geld nach Vollstreckung

ihrer obliegenden Dienstzeit bis zur Invalidität fortdienen , darf das Distinctions - Zeichen

abgereichet werden , so wie überhaupt allen jenen , welche in einem ähnlichen Falle sich zur
Verlängeruyg ihrer Militär - Dienste herbey lassen , und mit dem Distinctions - Zeichen schon

versehen sind , dasselbe auch beyzulassen ist , wenn sie zur Polizey - Wache und zu anderen
Civil - Bedienstungen oder in die Invaliden - Versorgung übertreten.

§. 1468g.
Ueberhaupt gebühret den entlassenen Soldaten , in so weit sie gut gedienet haben , und

nach ihrer Entlassung kein den vorigen Stand herab würdigendes Gewerbe treiben , auch sich

im Civil - Stande moralisch gut betragen , das schon inne habende Rssngagirungs - Drstinc-
tions - Zeichen.

§. 14690.
Deßgleichen wird das Distinctions - Zeichen der reengagirten Mannschaft von den Gar¬

nisons - Bataillonen und vom Gränz - Cordone selbst dann bewilliget , wenn sie sich ohne
Rsengagirungs - Geld zur lebenslänglichen Dienstleistung verpflichtet.

H. 14691.
Ausgedienten Capitulanten , welche sich für einen Entlassungswerber reengagiren , ist

zur Aufmunterung der gedienten Leute und zur Fundation der Regimenter mit gedienten Ve¬

teranen das ihnen nach ihrer Dienstzeit bemessene Distinctions - Zeichen bewilliget.
§. »4692.

Jene Ausländer , welche vordem Inländer - Capitulations - Patente nach Vollendung
ihrer bestimmten ersten Capitulation sich auf beständig reengagirt haben , sind , gleich jenen,

welche eine sechsjährige Capitulation ausgedienek , auf eine zweyre solche Capitulation sich
reengagirt , und bis zum Jahre 1607 durch zehn Jahre in Allem gedient haben , zum Em¬

pfange des für die Inländer - Recaprtulanten bestimmten Ehrenzeichens ebenfalls geeignet.
§. 14698.

Die ausgedienten und entlassenen , dann wieder assentirten Inländer erhalten ebenfalls
das Distinctions - Zeichen.

§. 14694-
Eben so auch jene , welche vermöge eines kriegsrechtlichen Sentenzes wegen Desertion

zur Strafe ihre Capitulation erneuern müssen , und dann nach dieser vollendeten Capitulation,
ohne Einrechnung der voraus gegangenen Dienstzeit , sich reengagiren , weil der zurück ge¬

langte Deserteur durch die Erneuerung seiner Dienstzeit sein Verbrechen büßet , und hieriri
nicht wohl doppelt gestraft werden kann.

§ . 14696.

Das für die Mannschaft vom Feldwebel und Wachtmeister abwärts eingeführte dieß-

fallsige Recapirulations - Zeichen ist nicht allein eine Auszeichnung für die wirkliche Reenga-

girung , sondern auch für die Fortsetzung der Militär - Dienste nach einer gewissen Zahl von
Jahren.

Diesem nach sollen Veteranen , welche schon 20 Jahre und darüber dienen , obschon sie

das erste Mahl in dem Falle sind , sich zu reengagiren , dennoch das Distinctions - Zeichen
der zweyten Elaste erhalten.

§. 14696..
Hiernach kann also auch die Mannschaft ungarischer Nation dis Distinctions .- Zeichen

erhalten ..
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§. r 4697.

Jene In - und Ausländer , welche wegen wiederhohlter Desertion der Capitulation ganz
verlustig werden , können das Distinctions - Zeichen nie erhalten.

H. »4698.

Eben so wenig auch die Jung - und Alt - Milizer der Monturs - Oekononne - Commissio¬
nen , weil sie keine eigentlichen Militär - Dienste leisten ; dagegen bleibt es denselben und al¬

len jenen Militär - Handwerkern , welche es während ihrer Dienstzeit beym Feuergewehre

bereits getragen haben , und aus diesem zu Jung - oder Ält - Milizern übersetzt worden sind.
H. »4699.

Das Militär -Verpstegsbäcker -Personal ist von der Erhaltung des Distinctions -Zeichens
ebenfalls ausgeschlossen.

II. A b s ch n i t t.
Von ausländischen Orden und Ehre » - Medaillen.

i h. »4700.
Seine Majestät der Kaiser von Rußland haben dem jeweiligen Hofkriegsraths - Präsi¬

denten die Befugniß eingeräumt , die St . G e 0 rg s - K re u z e 6 . Classe  der verstorbenen

österreichischen Soldaten an andere tgpfere Krieger der k. k. Armee zu verleihen , in so fern
dieje den Feldzügen der 2 «hre i 8 i 3 und 1814 beygewohnt haben.

§. , 470 ».
Wenn daher ein mit diesem Ordenszeichen versehener Mann stirbt , so hat das betref¬

fende Regiment oder Corps hiervon , sammt der Nummer , mit welcher das Ordenskreuz be¬
zeichnet ist , alsogleich dem Hofkriegsrathe die Anzeige zu erstatten , und zugleich jene Indi¬

viduen in Vorschlag zu bringen , welche sich dieser Deeoration während der oben erwähnten
Feldzüge besonders würdig gemacht haben , und nicht schon allenfalls mit anderen Belohnun¬

gen für ihre bewiesene Tapferkeit betheilet worden sind, wobey jedoch ihre Bravour und Tha-
Len , so wie ihre Conduite und Dienstzeit , genau verzeichnet seyn müssen.

tz. 14702.
Ohne von Seiner Majestät dein Kaiser die allerhöchste Erlaubniß angesucht und erhal¬

ten zu haben , darf sich niemand beygehen lassen , bey fremden Regierungen die Verleihung

von Orden anzusuchen ; un Falle ein Individuum aber zu einem solchen Gesuche die aller¬
höchste Erlaubniß erhalten hätte , wird demselben bedeutet , daß sie niemahls einen Eid oder

ein sonstiges Versprechen wegen des Ordens ablegen dürfen . Dieses erstreckt sich aber nicht

bloß auf die erst künftig zu erhaltenden derley Orden , sondern auch auf dergleichen Orden,
wenn sie jemand bereits schon besitzt. Sollten sich, wider Verhoffen , dennoch Fälle ergeben,
daß Orden bey fremden Regierungen angesucht würden , so wären die Gesuche um die Be¬
willigung zur Tragung derselben nicht nur zugleich zurück zu weisen , sondern auch gegen die
betreffenden Individuen die angemessene strenge Ahndung eintreten zu lassen.

Z. »4708.
Das Tragen ausländischer Orden wird demjenigen , der solche besitzet , und den in die

österreichischen Staaten einwandernden Fremden in der Regel gestattet , jedoch aber muß deß-
wegen über jeden in diesem Falle sich befindlichen einwandernden Militaristen dem k. k. Hof¬

kriegsrathe sogleich die Anzeige gemacht werden , um erforschen zu können , ob gegen die Tra¬
gung des Ordens nicht gleichwohl Anstände obwalten.

H. 14704.
E >o wie die sämmtlichen Decorationen der inländischen Orden nach dem Tode ihrer Be¬

sitzer an die betreffende Ordenskanzelley zurück geftellet werden müssen ., so besteht auch bei¬

den meisten auswärtigen Höfen die Vorschrift dieser Zurückstellung . '

359

Zum Empfange desDlstinc«
tions - Zeichens sind nicht ge¬
eignet:

->) die der Capitulation ganz
verlustig Erklärten.
Hkth, am >3. Apr. S07. v »656.

L) Die bey denMonturs -Conr-
missionen ««gestellten Hand¬
werker-
Hkth. am 9- März 808, O 574.

e) die Militär .-Verpflegsbä-
cker.
Hkth^rm -4- Sep . 806.0 r- 36.

Die russischen St . GeorgS-
Kreuze 5. Classe können bey
dem Absterben der mit densel¬
benversehenen an andere In¬
dividuen übertragen werden;

Beobachtung hierbey.
Hkth. am 2S. 2 ä». 8 , 5. m >55.

Was bey Anfachung um
Verleihungen von frcmdenOr-
den zu beobachten ist.
Hkth.am rs .Sep . 3- 6. Zi - >79.

Tragen der ausländisch ?«
Orden.
Hkth. am 3. Vor . 8 >o. 6 9594.

Zurückstellung der auslän¬
dischen Orden an die betreffen¬
den Höfe.
Hkth. am 22. Nov . 616. 114769.
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Ausnahme hiervon.
Hklh.am 22. Nov .üiü . !I -j-789,

» » 2. 2ul . 817. IU- 9ÜI.

Weitere Bestimmungen dest-
wegen.
Hkth am r . 2ul . 3,7 - N 296. .

Verlustigung der ausländi¬
schen Orden und Medaillen.
-MH. am -L. Jul . 81S. 753.

I,V1H. Haupcstück. II. Abschnitt. Von ausländischen Orden und Ehren - Medaillen.

H. 14 -706.

Von dieser Zurückstellung sind jedoch ausgenommen : Die sämmtlichen neapolitanischen,

französischen , sardonischen , sächsischen und päpstlichen Orden , die mit Brillanten versehenen
Ordenszeichen des kaiserlich russischen , kön . preußischen und spanischen Hofes , alle portu¬

giesischen Orden , mit Ausnahme der zurück zu stellenden bnllantirten oder nicht bnllantirten
Ordens - Großkreuze , endlich alle mit Edelsteinen versehenen Orden des baierischen Hofes,
welcher letztere nur die gewöhnlichen Ordcnszeichen , und .außer diesen noch den ^ t . Huber¬

tus - Orden ohne Unterschied , ob er mit Brillanten gezieret ist , oder nicht , zurück begehret.
h. 14-706.

Die Frau Erzherzoginn von Parma , so wie auch der niederländische Hof , verlanget

gleichfalls nur die gewöhnlichen Dekorationen zurück , und betrachtet die bnllantirten als
Geschenke.

§. »4 ? o7'

-Wenn ein mit einem ausländischen Orden oder einer derley Ehren - Medaille geziertes

Individuum ein österreichischer Unterrhan ist , und in e,ine solche Strafe verfiele , welche den
-Verlust ähnlicher inländischer Decorarionen nach sich ziehet , so ist die allerhöchst ertheilte Er-
laubniß zum öffentlichen Gebrauche der fremden Ehrenzeichen verwirket , und das Individuum

darf auch nach ausgestandener Strafe sich derselben in den k. k, Staaten nicht wieder bedienen,
sondern die abgenommenen Insignien sind in jedem einzelnen Halle druck) die k. k. gepeime

Hof - und Staats -Kanzelley an die Macht , welche dieselbe verliehen hat , mit rer Ursache zu¬
rück zu stellen , warum die' Abnahme derselben veranlasset wurde.

Ist aber der Sträfling ein Ausländer , so wird demselben der Gebrauch der fremden

Ehrenzeichen während seiner Strafzeit gleichfalls nicht gestattet , und dem Hofe , welcher
die Insignien verleihet , werden dieselben auf obige Art zurück gesendet ; demselben blerbt es
aber überlassen , nach ausgestandener Strafe darüber nach ihrem Gutdünken und den

tuten gemäß zu verfügen.
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